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Überwachung und Beratung sind ein Marken-
kern der gesetzlichen Unfallversicherung und 
die wesentlichen Präventionsleistungen der 
 Unfallversicherungsträger. Zum Glück werden 
die beiden Begriffe stets als Tandem genannt, 
denn das Wort „Überwachung“ allein weckt eher 
ungute Assoziationen. Das war schon immer so 
und hat sich in Zeiten von Cyberangriffen und 
künstlicher Intelligenz nicht geändert. 

Umso wichtiger ist es für uns, diese beiden Leit-
linien unserer Prävention immer wieder auf den 
Prüfstand zu stellen und an die aktuellen Ent-
wicklungen in der Arbeitswelt anzupassen. 
Seit 2018 ist die Weiterentwicklung des Über-
wachungs- und Beratungsverständnisses ein strategischer Arbeitsschwerpunkt. Im 
Jahr 2020 hat der Vorstand der DGUV eine Position zu „Überwachung und Beratung 
im Wandel“ beschlossen. Zur Umsetzung dieser Positionierung gehören unter anderem 
eine stärkere Digitalisierung der Aufsicht, eine Harmonisierung der Buß- und Zwangs-
geldverfahren und eine stärkere digitale Vernetzung mit anderen Bereichen der Unfall-
versicherung wie Berufskrankheiten, Rehabilitation oder Beitrag. Nicht zu vergessen 
ist auch die stärkere Vernetzung mit anderen Sozialleistungsträgern. 

Überwachung und Beratung sind hoheitliche Aufgaben, den Unfallversicherungsträ-
gern ist damit eine hohe Verantwortung für die Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit in den Betrieben übertragen worden. Zugleich sind diese Aufgaben aber 
auch eine große Chance. Betriebsbesichtigungen und Beratungen geben uns die Mög-
lichkeit, eine enge Verbindung zu den Betrieben aufzubauen und dort unsere Bot-
schaften zu platzieren. 

Auch in Zukunft werden deshalb diese beiden Kernelemente der Prävention relevant 
bleiben und unser Handeln bestimmen. Um dem Ziel der Vision Zero nahezukommen, 
brauchen wir beides: kompetente Präventionsangebote für die moderne Arbeitswelt 
und die Ahndung von fahrlässigem oder schädlichem Verhalten, das die Gesundheit 
und das Leben von Beschäftigten gefährden kann. 

Ihr 

Dr. Stefan Hussy 
Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
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Überwachung und Beratung im Wandel – 
die Zukunft hat bereits begonnen 
Key Facts 

• Überwachung und Beratung sind seit jeher Markenkern der 
Unfall versicherungsträger 

• Die vom Vorstand der DGUV im Jahr 2020 verabschiedete Position 
„Überwachung und Beratung im Wandel“ trägt den aktuellen 
politischen und technologischen Entwicklungen Rechnung 

• Über den Stand der Umsetzung des Vorstandsbeschlusses, die 
aktuelle  Entwicklung und die Zukunft der Überwachung und 
 Beratung wird berichtet 

Autorin/Autoren 

 Dr. Udo Schöpf 
 Isabel Nöthen-Garunja 
 Dr. Roland Portuné 
 Dr. Heinz Schmid 

Überwachung und Beratung sind wesentliche Präventionsleistungen der Unfallversicherungs-
träger. Sie werden ständig weiterentwickelt. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die 
verschiedenen Anknüpfungspunkte dieser Präventionsleistungen, die in den Einzelbeiträgen 
des Themenschwerpunkts „Überwachung und Beratung“ erläutert werden. 

Überwachung und Beratung sind 
die wesentlichen Kernkompeten-
zen der Unfallversicherungsträger. 

Sie werden je nach Bedarf von weiteren 
Präventionsleistungen flankiert. 

Durch den umfassenden gesetzlichen Auf-
trag der gesetzlichen Unfallversicherung 
erfolgen alle Leistungen der Prävention, 
der Rehabilitation und der Entschädi-
gung „aus einer Hand“. Die Vernetzung 
verschiedener Bereiche innerhalb des 
Unfallversicherungsträgers ermöglicht es, 
statistische Kennzahlen, zum Beispiel zu 
Entschädigungsleistungen oder über das 
Unfall- und Berufskrankheitengeschehen, 
zusammenzuführen und dadurch Hinwei-
se zu branchen- und betriebsspezifischen 
Gefährdungsschwerpunkten zu erhalten. 

Damit lässt sich eine bedarfs- und risiko-
orientierte Überwachung realisieren. Be-
sichtigungen in Bereichen mit einem be-
sonders hohen Risiko für die Versicherten 
am Arbeitsplatz und einem großen Bera-
tungsbedarf können priorisiert und die Fre-
quenz der Besichtigungen entsprechend 
angepasst werden. Die Wirksamkeit der 
Überwachung und Beratung wird damit 
erhöht. 

Die folgenden Beiträge dieses Schwer-
punktthemas geben einen Einblick in die 
vielschichtige Arbeitsweise der Präventi-
on der gesetzlichen Unfallversicherung, 
die auf der Basis der zehn Präventions-
leistungen der Unfallversicherungsträger 
unterschiedliche Anknüpfungspunkte 
nutzt, um die Sicherheit und Gesundheit 

Durch den umfas
senden gesetzlichen 
Auftrag der gesetz
lichen Unfallver
sicherung  erfolgen 
alle Leistungen der 
Prävention, der 
 Rehabilitation und 
der Entschädigung 
‚aus einer Hand‘.“ 
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der Beschäftigten auch in der Zukunft zu 
gewährleisten. 

Zu Beginn dieses Schwerpunkts gehen 
Bernhard Arenz, Isabel Dienstbühl und 
Dr. Klaus Schäfer in einer Bestandsauf-
nahme zu Überwachung und Beratung 
der Frage nach, wie die Aufsicht zukünf-
tig ausgerichtet werden kann, um vorhan-
dene Ressourcen zielgerichtet einzusetzen. 

Dr. Torsten Kunz schlägt mit dem Dua-
lismus im Arbeitsschutz den Bogen zu 
den staatlichen Aufsichtsbehörden und 
führt eine Vielzahl an Fakten zusammen, 
die zeigen, dass sich die komplementäre 
 Arbeitsweise der beiden Akteure für Sicher-
heit und Gesundheit bewährt hat. 

Welche Unterschiede zwischen Betriebs-
besichtigungen mit Systembewertung so-
wie Besichtigungen mit Bewertung betrieb-
licher Arbeitsschutzprozesse bestehen, 
beschreiben Sabine Ernst, Dirk Römer und 
Dr. Christoph Heidrich. In ihrem Plädoyer 
sprechen sie sich für eine praxisnahe und 
effiziente Überwachung aus. 

Wie Präventionssteuerung einschließlich 
risikoorientierter Überwachung in der Pra-
xis funktioniert und damit die Wirksam-
keit der Überwachung erhöht, zeigen An-
dreas Büsse und Bastian Fochmann mit 
ihrem Beitrag. 

Unter der Überschrift „Wir besichtigen 
auch unangekündigt!“ stellt Bernd Merz 
klar, dass unangekündigtes Vorgehen zum 
Schutz von Leben und Gesundheit im Bau-
bereich unverzichtbar ist. 

Anordnungen, Zwangs- und Bußgeld 
sind wichtige Instrumente, ohne die die 
Überwachung durch Aufsichtspersonen 
ein stumpfes Schwert bliebe. Ursula Beh-
rendsen et al. gehen in diesem Zusammen-
hang auch auf die Entwicklung von zwei 
Handlungshilfen zur Harmonisierung des 
Zwangs- und Bußgeldverfahrens ein. 

Dirk Gerten und Dirk Flesch beschreiben 
die hohen Anforderungen und Kompeten-
zen, die Aufsichtspersonen zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zwingend mitbringen müs-
sen, um den vielfältigen und komplexen 

Herausforderungen, die mit ihrer Rolle ver-
knüpft sind, gerecht werden zu können. 

Am Beispiel einer Kindertageseinrichtung 
zeigt Annette Michler-Hanneken, wie ein 
wirksames Zusammenspiel zwischen der 
Überwachung und Beratung mit weiteren 
Präventionsleistungen zu mehr Sicherheit 
und Gesundheit beitragen. 

Dr. Katharina Gangl spricht in einem In-
terview darüber, inwieweit die Ergebnisse 
ihrer Compliance-Forschung bei Steuerbe-
hörden auf regelkonformes Verhalten der 
Betriebe in Sachen Sicherheit und Gesund-
heit übertragbar sind. 

Unter der Überschrift „Blick zurück nach 
vorn“ fasst Dr. Heinz Schmid die Bedeu-
tung der Überwachung und Beratung für 
die Unfallversicherungsträger zusammen 
und weist auf künftige Herausforderungen 
für die Prävention hin.  ←

Die Vernetzung verschiedener Bereiche innerhalb des 
Unfallversicherungsträgers ermöglicht es, statistische 
Kennzahlen, zum Beispiel zu Entschädigungsleistungen 
oder über das Unfall und Berufskrankheitengeschehen, 
zusammenzuführen und dadurch Hinweise zu branchen 
und betriebsspezifischen Gefährdungsschwerpunkten 
zu erhalten.“ 
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Wege zu nachhaltiger Aufsicht und Beratung 

Key Facts 

• Eine flächendeckende Kontrolldichte bei der Überwachung von
Betrieben ist ein nicht erreichbares Ziel 

• Die Compliance im Arbeitsschutz ist abhängig davon, ob Betriebe
die Sinnhaftigkeit der gesetzlichen Anforderungen erkennen und 
verstehen 

• Der Wirkungsgrad von Betriebsbesichtigungen lässt sich durch
risikoorientierte Ansätze, intelligente Außendienstanwendungen
und flankierenden Einsatz weiterer Präventionsleistungen steigern

Autorin und Autoren 

Bernhard Arenz 
Isabel Dienstbühl 
Klaus Schäfer 

Inwiefern ein Betrieb die Regeln des Arbeitsschutzes verstanden und angemessen umgesetzt hat, 
sich somit durch Compliance gegenüber Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit auszeichnet, 
zeigt sich oft erst beim Besuch der Aufsichtspersonen. Wie kann das Aufsichtshandeln optimiert 
und zukunftsorientiert ausgerichtet werden, um Ressourcen optimal einzu setzen? 

In Deutschland gab es im Dezember 2022 
rund 3,4 Millionen Unternehmen.[1] Mit 
knapp 2,5 Millionen zählte 2020 die 

überwiegende Mehrheit der Unternehmen 
zu den kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU).[2] Sie beschäftigen circa 55 Prozent 
der Erwerbstätigen.[3] Gerade im Bereich 
der Kleinbetriebe sind beispielsweise in 
den Sektoren der Dienstleistungen, des 
Handels und des Gastgewerbes hohe Fluk-
tuationen zu beobachten. Im Jahr 2021 wur-
den in Deutschland mehr als 700.000 neue 
Gewerbeanmeldungen registriert, wobei 
nicht alle über Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter verfügen.[4] Dennoch handelt es 
sich in großer Zahl um „Novizen und No-
vizinnen im Arbeitsschutz“, die die Land-
schaft der Unternehmen in Deutschland 
bereichern. 

Alle Unternehmen unterliegen – nicht nur 
im Bereich Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit – einem komplexen Regelwerk, 
das gelesen, verstanden, angewendet und 
angemessen dokumentiert werden muss. 
Dass dies in der überwiegenden Zahl der 
Unternehmen nicht zufriedenstellend ge-
lingt, zeigt sich in systematischen Evalua-
tionen, wie beispielsweise im Bereich der 
Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-

strategie (GDA). Aufsichtsbehörden, Po-
litik und Wissenschaft beschäftigen sich 
daher vermehrt mit dem Konstrukt der 
Compliance, also der Fragestellung, wie 
die Rechtstreue und die Regelkonformität 
in den Unternehmen gesteigert sowie die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten 
verbessert werden können. Eine wichtige 
Rolle spielt hierbei das Aufsichtshandeln 
durch Beamtinnen und Beamte der staat-
lichen Aufsichtsbehörden und Aufsichts-
personen der Unfallversicherungsträger. 
Hierbei zeigt sich vor Ort, ob vorgenom-
mene Dokumentationen lediglich Papier-
tiger und die erforderlichen Maßnahmen 
nicht umgesetzt sind oder auch, ob erfor-
derliche Maßnahmen zwar umgesetzt, aber 
nicht ausreichend dokumentiert sind. Ziel 
einer effektiven Überwachung – angekün-
digt oder unangekündigt – ist daher nicht 
das alleinige Überprüfen von Papieren, 
sondern deren betriebliche Umsetzung im 
Unternehmen, insbesondere durch Gesprä-
che mit den Menschen an ihren jeweiligen 
Arbeitsplätzen. 

Die Personalressourcen der Aufsichtsbe-
hörden sind nicht für eine flächendecken-
de Besichtigung in Deutschland ausgelegt. 
Überwachung und Beratung müssen  daher 

fokussiert und effizient gestaltet sein. Dar-
aus ergeben sich nachfolgende Fragestel-
lungen: 

• Wie muss das Aufsichtshandeln
 gestaltet sein, um einen nachhal
tigen Effekt für die Sicherheit und 
die Gesundheit der Beschäftigten
ent falten zu können? 

• Wie können die begrenzten Ressour
cen in den Aufsichtsdiensten ziel
gerichtet eingesetzt werden?

• Wie kann der „Boden bereitet“
 werden für den Besuch der Aufsichts
person? Welche flankierenden Maß
nahmen sind denkbar?

Nachhaltiges Aufsichtshandeln 

Veränderungen im betrieblichen Arbeits-
schutz werden in unterschiedlichen Situ-
ationen erforderlich, beispielsweise bei 
neuen Arbeitsstätten oder -verfahren, nach 
einem Arbeitsunfall oder als Folge von kon-
sequentem Aufsichtshandeln. Letzteres 
wird ausgelöst durch die gezielte Besich-
tigung von gemäß Kennzahlenauswertung 
auffälligen „Risikobetrieben“ oder zufällig 
ausgewählten beziehungsweise angetrof-
fenen Unternehmen. 
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Gerade im Fall instationärer Fertigungs-
stätten, wie zum Beispiel Bau- und Mon-
tagestellen, trifft man häufig auf Beschäf-
tigte unterschiedlicher Unternehmen, die 
es spontan zu überwachen und zu beraten 
gilt. Vor diesem Hintergrund sind sowohl 
Prozesskontrollen als auch komplette Sys-
temkontrollen in „auffälligen“ Unterneh-
men als parallel durchzuführende Über-
wachungsansätze durchaus sinnvoll. In 
beiden Fällen kann es zu Widerständen 
in den Unternehmen bei der Umsetzung 
erforderlicher Änderungen kommen, da 
bisher Geleistetes infrage gestellt wird 
und Menschen ihr gewohntes Verhalten 
ungern ändern. 

Damit nun Veränderungen im Arbeits-
schutz als Ergebnis von Prozess- oder Sys-
temkontrollen angegangen werden, bedarf 
es einer ausreichenden Motivation bei den 
Beteiligten. Gegebenenfalls muss diese Mo-
tivation auch durch konsequente Anwen-
dung erforderlicher Revisionsmittel – wie 
Beratung, Besichtigungsbericht, Anord-
nung, Bußgeldverfahren – ausgelöst wer-
den. Unabhängig davon, ob das betrieb-
liche Changemanagement durch äußere 
Anreize, wie Belohnung, Anerkennung 
oder Sanktionsvermeidung, oder durch 
Einsicht initiiert wird, gilt es, die folgenden 
Phasen im Unternehmen zu durchlaufen: 
Analyse, Planung, Coaching, Umsetzung 
und Kontrolle. Hierbei beraten die Auf-

sichtspersonen der Unfallversicherungs-
träger vor Ort, vereinbaren dabei aber auch 
verbindliche Ziele mit den Verantwortli-
chen im Betrieb. 

Ein Nachteil von extrinsischer Motivation 
kann deren kurze Dauer sein. Wenn Un-
ternehmen den Arbeitsschutz nur ernst 
nehmen und entsprechend handeln, weil 
sie ausschließlich durch äußere Anreize 
motiviert sind, dann fehlen Einsicht und 
Begeisterung. Extrinsische Motivation ist 
gut, wenn etwas dringend oder  einmalig 
gemacht werden muss, beispielsweise 
zur Gefahrenabwehr, aber nicht, wenn 
sich eine ähnliche Situation regelmäßig 
ergibt. Derart motivierte Unternehmen be-
dürfen der ständigen Überwachung inklu-
sive Beratung und gegebenenfalls Sanktio-
nen, was zu erheblichem Aufwand beim 
Aufsichtshandeln führt. 

Intrinsisch motivierte Menschen hingegen 
wollen die Sache von sich heraus tun und 
diese beherrschen. Daher sind Beratung, 
Qualifizierung und Kommunikation un-
verändert wichtige Präventionsleistungen, 
um die Beteiligten zu unterstützen und zu 
überzeugen, dass Arbeitsschutz sinnvoll, 
interessant und lohnend ist. 

Nachhaltiges Aufsichtshandeln holt Unter-
nehmen mit ihren Beschäftigten dort ab, 
wo sie stehen. Sind sie statistisch auffällig, 

werden sie in Sachen Arbeitsschutz gezielt 
überwacht und beraten. Sind sie vor Ort 
auffällig, orientieren sich Beratung und 
Überwachung an betrieblichen Eigenar-
ten und der vor Ort angetroffenen Situa-
tion. Sofern es Defizite im Arbeitsschutz 
gibt, kommt es in beiden Fällen auf die 
individuelle Motivation zur Verhaltens-
änderung im Arbeitsschutz an: Beratung 
mit und ohne konsequenten Einsatz der 
Revisionsmittel. Sofern nicht von einer an-
haltenden Änderung ausgegangen werden 
kann, bedarf es weiterer Maßnahmen, um 
zunächst Einsicht aufgrund äußerer An-
triebe zu erreichen. Entscheidend ist eine 
entsprechend hohe Kontrolldichte sowohl 
bei Risikobetrieben als auch bei zufällig 
angetroffenen Betrieben. Ziel eines ganz-
heitlichen und nachhaltigen Aufsichts-
handelns ist aber immer die Vision Zero. 
Dieser Weg führt über echte Einsicht bei 
den Beteiligten. 

Möglichkeiten der Ressourcen-
optimierung 

Die Ressourcenoptimierung kann an der 
Auswahl der zu überwachenden Unter-
nehmen, den vor Ort anzusprechenden 
Themen und der Qualität digitaler Außen-
dienstanwendungen ansetzen. 

Es liegt auf der Hand, im Bereich der Un-
fallversicherung das Unfall- und Berufs-

Die Personalressourcen der Aufsichtsbehörden sind 
nicht für eine flächendeckende Besichtigung in 
Deutschland ausgelegt. Überwachung und Beratung 
müssen  daher fokussiert und effizient gestaltet sein.“ 
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krankheitengeschehen als Indikator für die 
Überwachungsfrequenz zu nutzen. Das be-
deutet, Unternehmen mit hohen Unfall-
zahlen werden häufiger überwacht und 
beraten als Unternehmen mit geringeren 
Unfallzahlen. Aufgrund des vorhandenen 
Wissens um das Unfallgeschehen ist dies 
möglich und wird von den Unfallversiche-
rungsträgern umgesetzt. Die angewandten 
Verfahren berücksichtigen alle vorhande-
nen Informationen ebenso wie branchen-
spezifische Besonderheiten, aber auch von 
den jeweiligen Unternehmen bereits ge-
nutzte Präventionsangebote. 

Bei Betriebskontakten sollte der Schwer-
punkt darauf liegen, auch immer die re-
levanten Gefahren anzusprechen und die 
Unternehmen diesbezüglich wiederkeh-
rend zu sensibilisieren. In vielen Unter-
nehmen sind die Gefahren für tödliche 
und schwere Unfälle aufgrund fehlender 
eigener Erfahrungen eher nicht bekannt. 

In diesem Zusammenhang ist es auch wich-
tig, sich auf das Wesentliche zu beschrän-
ken. Insbesondere in Klein- und Kleinst-
unternehmen muss bei ersten Kontakten 
die Fokussierung auf „wesentliche“ Aspek-
te von Sicherheit und Gesundheit gelegt 
werden. In diesen Fällen führen unter Um-
ständen nicht 30 Vorschläge zur Verbesse-
rung der Sicherheit und Gesundheit zum 
gewünschten Erfolg. Aber vielleicht schaf-

fen es die wichtigsten drei Vorschläge für 
die wesentlichsten Maßnahmen, dass die 
Verantwortlichen im Nachgang zur Bege-
hung und zum Gespräch vor Ort von sich 
heraus agieren und sich den Themen von 
Sicherheit und Gesundheit verstärkt und 
zielgerichtet annehmen. 

Wie kann der Boden bereitet 
werden? 

Intrinsische und extrinsische Motivation 
spielen nicht nur in den Betrieben eine 
wesentliche Rolle, sondern auch bei den 
Beschäftigten der Aufsichtsbehörden. Es 
handelt sich hierbei um hoch spezialisierte 
Expertinnen und Experten, deren Ziel die 
Implementierung nachhaltiger Strukturen 
für Sicherheit und Gesundheit in den Be-
trieben ist. Kurz gefasste Soll-Ist-Vergleiche 
ohne strategische Weiterentwicklungen 
liegen nicht in der „DNA“ des Aufsichts-
handelns. 

In der Realität treffen Aufsichtspersonen, 
vor allem bei Neugründungen und KMU, 
auf Unternehmen und Beschäftigte, die bei 
der Priorisierung der administrativen An-
forderungen den Arbeitsschutz sehr weit 
unten ansiedeln. Formulierte Besichti-
gungsquoten lassen Mehrfachbesuche in 
einem Betrieb eher zur Ausnahme werden.
Wie kann der Besuch der Aufsichtsperso-
nen optimal vor- und nachbereitet  werden, 

um eine optimale Wirkung zu erzielen? Die 
Unfallversicherungsträger haben im Port-
folio ihrer gesetzlichen Aufgaben nach dem 
Siebten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) 
ergänzend zum Aufsichtshandeln Präventi-
onsleistungen, die hierbei flankierend zum 
Einsatz kommen. Diese werden in weite-
ren Beiträgen dieser Ausgabe gesondert 
betrachtet. 

Neben einer intelligenten Anwendung im 
Außendienst, die den Aufsichtspersonen 
die Möglichkeit gibt, sich auf deren Kern-
aufgaben zu konzentrieren, sind weitere 
Unterstützungsprozesse denkbar. Speziell 
auf den Prozess des Aufsichtshandelns bli-
ckend wäre es zielführend, ergänzendes 
Verwaltungshandeln zu erproben und auf 
seine Wirksamkeit hin zu evaluieren. 

Wie könnte eine schriftliche Ankündigung 
einer Betriebsbesichtigung gestaltet sein, 
welche Unterlagen könnten vorab zuge-
sendet oder zu diesem Termin vorgelegt 
werden? Wäre eine Nachverfolgung nicht 
bußgeldrelevanter, aber dennoch relevan-
ter Themen der Besichtigung denkbar und 
wirkungsvoll? Wie gelingt es, Unterneh-
merinnen und Unternehmer sowie die Be-
schäftigten für Sicherheit und Gesundheit 
zu gewinnen? Welche Maßnahmen können 
helfen, die extrinsische Motivation in eine 
intrinsische zu überführen? Welche Rolle 
spielt der Kontakt vor Ort im Vergleich zu 

Die angewandten Verfahren berücksichtigen alle vor-
handenen Informationen ebenso wie branchenspezi-
fische Besonderheiten, aber auch von den jeweiligen 
 Unternehmen bereits genutzte Präventionsangebote.“ 
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fernmündlichen oder schriftlichen Kontak-
ten? Müssen digitale Angebote erweitert 
oder ergänzt werden? Was kommt hierfür 
maßgeblich in Betracht? 

All diese Fragen gilt es anzugehen, um 
die Überwachung und Beratung effizien-
ter und nachhaltiger zu gestalten und um 
das Arbeitsschutzniveau anzuheben – um 
dem Ziel der Vision Zero sukzessive näher 
zu kommen. 

Zusammenfassung 

Die große Zahl an Unternehmen, verschärft 
durch eine in vielen Branchen beobacht-
bare hohe Fluktuation der Unternehmens-
leitungen, schließt ein flächendeckendes 
Aufsichtshandeln in regelmäßigen Zeitab-
ständen aus. Daher kann ein effizientes Auf-
sichtshandeln nur erreicht werden, wenn 
das Aufsichtspersonal bei administrativen 
Aufgaben entlastet und die Auswahl der zu 
besichtigenden Unternehmen sich an Krite-
rien der Priorisierung orientiert. Als wichti-
ge Instrumente dienen hierbei digitale Au-
ßendienstanwendungen, die Kennzahlen zu 
fundierten Risikoprognosen beinhalten und 
Verwaltungsprozesse automatisiert ansto-
ßen und verfolgen. Nicht nur die Zahl der 
Besichtigungen darf als Maßstab dienen, 
vielmehr ist die Qualität und Nachhaltig-
keit dieser Kontrollen vor Ort die zentrale 
Kompetenz der Unfallversicherungsträger. 

Um diese Qualität zu erhalten, ist gerade vor 
dem Hintergrund des Wandels der Arbeit 
die Kompetenz des Aufsichtspersonals von 
zentraler Bedeutung. Hierzu zählt neben 
fundierten Fach- und Branchenkenntnis-
sen ebenso die Fähigkeit, Unternehmen 
von der Sinnhaftigkeit und dem Nutzen 
präventiver Maßnahmen zu überzeugen. 
Die Aufsichtspersonen der Unfallversiche-
rungsträger leisten hiermit ihren Beitrag zu 
nachhaltigen Strukturen in den Unterneh-
men. Sie kennen jedoch auch die Grenzen 
der  Beratung und leiten entsprechendes 
Verwaltungshandeln konsequent ein. 

Das Aufsichtshandeln verstärkt seine Wir-
kung durch den Einfluss der weiteren Prä-
ventionsleistungen. Beispielsweise wird 
durch die Qualifizierung oder die Zur-
verfügungstellung zielgruppengerechter 
Handlungshilfen das Wissen in den Be-
trieben aufgebaut und umsetzbar gestal-
tet. Inwieweit flankierende Maßnahmen 
rund um den Betriebsbesuch die Compli-
ance in den Betrieben unterstützen kön-
nen, stellt ein Forschungsgebiet dar, das 
im Rahmen von Felduntersuchungen zu-
künftig verstärkt bearbeitet werden könn-
te und auch sollte.  ←

Bei Betriebskontakten sollte der Schwerpunkt darauf liegen, 
auch immer die relevanten Gefahren anzusprechen und die 
 Unternehmen diesbezüglich wiederkehrend zu sensibilisieren.“ 

Fußnoten 

[1] Statistisches Bundesamt: Anzahl der Unternehmen in Deutschland, www.destatis.de/DE/
Themen/BranchenUnternehmen/Unternehmen/Unternehmensregister/Tabellen/unterneh
menbeschaeftigteumsatzwz08.html (abgerufen am 27.01.2023) 
[2] Statistisches Bundesamt: Merkmale von kleinen und mittleren Unternehmen 2020 nach 
ausgewählten Wirtschaftsbereichen, www.destatis.de/DE/Themen/BranchenUnternehmen/
Unternehmen/KleineUnternehmenMittlereUnternehmen/Tabellen/kmuergebnissexls.
html (abgerufen am 27.01.2023) 
[3] Statistisches Bundesamt: Wirtschaftsabschnitte insgesamt für das Jahr 2020, www.de
statis.de/DE/Themen/BranchenUnternehmen/Unternehmen/KleineUnternehmenMittlere
Unternehmen/Tabellen/wirtschaftsabschnitteinsgesamt.html?nn=208440 (abgerufen am 
27.01.2023) 
[4] Statistisches Bundesamt: Anzahl der Gewerbeanmeldungen in Deutschland nach Art der 
Anmeldung, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152542/umfrage/gewerbeanmel
dungen2009/#:~:text=Im%20Jahr%202021%20wurden%20in,Anzahl%20der%20Gewerbe
abmeldungen%20in%20Deutschland (abgerufen am 27.01.2023) 

http://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Unternehmensregister/Tabellen/unternehmen-beschaeftigte-umsatz-wz08.html
http://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Tabellen/kmu-ergebnisse-xls.html
http://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Unternehmen/Kleine-Unternehmen-Mittlere-Unternehmen/Tabellen/wirtschaftsabschnitte-insgesamt.html?nn=208440
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152542/umfrage/gewerbeanmeldungen-2009/#:~:text=Im%20Jahr%202021%20wurden%20in,Anzahl%20der%20Gewerbeabmeldungen%20in%20Deutschland
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Key Facts 

• Die parallele Existenz der gesetzlichen Unfallversicherung und des staat-
lichen Arbeitsschutzes (Dualismus im Arbeitsschutz) besteht seit Ende 
des 19. Jahrhunderts 

• Immer wieder wurde der Dualismus infrage gestellt. Er ging aus diesen 
politischen Diskussionen aber stets gestärkt hervor 

• Zuletzt bei der Bewältigung der Corona-Pandemie wurden die Stärken der 
komplementären Zusammenarbeit von Unfallversicherungsträgern und 
Ländern deutlich 

Autor 

 Dr. Torsten Kunz 

Die Rolle der Unfallversicherungsträger in der Prävention und die der staatlichen Arbeitsschutzauf-
sicht (ASV) unterscheiden sich stark – auch hinsichtlich Struktur, Ausstattung und Unabhängigkeit 
vor Einflussnahme. Obwohl die Schnittmenge beider Institutionen selbst bei der Überwachung der 
Betriebe klein ist, ergänzen sich die Akteure und machen die Überwachung effektiv. 

Überwachung ist nicht gleich Überwachung 

I n der Diskussion über die Zusammen-
arbeit der Unfallversicherungsträger 
und der staatlichen ASV bei der Über-

wachung der Betriebe wird immer wieder 
argumentiert, dass beide Institutionen die 
Betriebe fast identisch überwachen würden 
und dadurch die Zusammenführung der Er-
gebnisse der Überwachung per Datenaus-
tausch und ein Angleichen von Abläufen 
sinnvoll seien. Hierbei wird allerdings über-
sehen, dass aufgrund der unterschiedlichen 
gesetzlichen Aufträge das Aufgabenspek-
trum der beiden Aufsichtsbehörden weit-
gehend komplementär ist – mit nur sehr 
geringen Schnittmengen. 

Zuständigkeiten 

Die Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen als Unfallversicherungsträger sowie 
die staatliche ASV sind für die Sicherheit 
und Gesundheit sehr unterschiedlicher 
Personenkreise zuständig. So liegt der 
Schutz von Schülerinnen und Schülern, 
Kindern in Kitas, Studierenden, ehren-
amtlichen Angehörigen von freiwilligen 
Feuerwehren und Rettungsdiensten, Blut-
spenderinnen und Blutspendern, Unfall-
helferinnen und Unfallhelfern, Teilneh-
menden an Arbeitsfördermaßnahmen und 

Lernenden, häuslich Pflegenden und vie-
len anderen Personengruppen allein bei 
den Unfallversicherungsträgern. Auf der 
anderen Seite stehen Beamtinnen und 
Beamte sowie Unternehmerinnen und 
Unternehmer (sofern nicht per Satzung 
oder freiwillig Mitglied der Unfallversi-
cherungsträger) nicht unter dem Schutz 
der gesetzlichen Unfallversicherung – um 
ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit kümmern sich die ASV allein. So liegt 
nur in circa der Hälfte der Fälle, in denen 
der Schutz einer Personengruppe bei Ar-
beit, Ausbildung oder sonstiger Tätigkeit 
überwacht werden muss, eine gemeinsa-
me Zuständigkeit vor. Hinzu kommt, dass 
sich die ASV zusätzlich und exklusiv auch 
um den Schutz der Allgemeinbevölkerung 
kümmern sowie um den Schutz der oben 
genannten Gruppen in deren Freizeit. So 
überwacht die ASV hier gefährliche An-
lagen, Aufzüge und auch Produkte des 
täglichen Lebens auf deren (Funktions-)
Sicherheit. 

Aufgaben 

Weiterhin haben sowohl die Unfallversiche-
rungsträger als auch die ASV auf der Basis 
ihres gesetzlichen Auftrags zahlreiche Auf-

gaben zum Schutz von Personen auch jen-
seits von Überwachung und Beratung hin-
sichtlich Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit und Ausbildung zu erledigen: So ist 
die ASV – mit unterschiedlichen Prozent-
anteilen in den einzelnen Ländern – auch 
zuständig für die Überwachung der Pro-
duktsicherheit, der Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr, des Schutzes der Umwelt 
mit sehr unterschiedlichen Facetten (Luft-
reinhaltung, Boden- und Gewässerschutz), 
des Immissions- und Strahlenschutzes so-
wie der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes 
(ArbZG), des Mutter- und Jugendarbeits-
schutzes und weiterer Bereiche des sozia-
len Arbeitsschutzes. Es verwundert nicht, 
dass von den 3.199 Personen[1] (2019) des 
Aufsichtspersonals der ASV der Länder nur 
1.439 mit der Wahrnehmung originärer Ar-
beitsschutzaufgaben. Dabei handelt es sich 
um Aufgaben mit der unmittelbaren Zielset-
zung, die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Beschäftigten bei der Arbeit zu 
gewährleisten, zum Beispiel Überwachung 
der Vorschriften des Arbeitsschutzgeset-
zes – den sogenannten A-Aufgaben gemäß 
Veröffentlichung des Länderausschusses 
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik 
(LASI) – beschäftigt waren. Durch die Vor-
gaben des Arbeitsschutzkontrollgesetzes 
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(ArbSchKonG) ist allerdings in den nächs-
ten Jahren ein personeller Ausbau der Auf-
sichtsdienste zu erwarten. 

Aufseiten der Unfallversicherungsträger ist 
die Überwachung einschließlich anlassbe-
zogener Beratung verknüpft mit den üb-
rigen Präventionsleistungen, die den Be-
rufsgenossenschaften und Unfallkassen 
im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags 
„Prävention mit allen geeigneten Mitteln“ 
zur Verfügung stehen. Dazu zählen Anreiz-
systeme (§§ 14 und 162 Sozialgesetzbuch 
[SGB] VII); Beratung (auf Anforderung – 
§ 17 Abs. 1 SGB VII); betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung (Arbeits-
sicherheitsgesetz [ASiG], Arbeitsschutz-
gesetz [ArbSchG] und § 24 SGB VII); Er-
mittlung (§ 19 Abs. 2 SGB VII); Forschung, 
Entwicklung und Modellprojekte (§ 1, § 9 
Abs. 8 und § 14 SGB VII); Information, Kom-
munikation und Präventionskampagnen 
(§ 14 SGB VII); Prüfung/Zertifizierung (§ 14 
SGB VII, §§ 20 bis 23 Produktsicherheits-
gesetz [ProdSG]), Qualifizierung (§ 14, § 17 
und § 23 SGB VII) sowie Vorschriften- und 
Regelwerk (§§ 17, 18, 19 und 209 SGB VII – 
siehe Präventionsleistungen der Unfallver-
sicherungsträger, 2019). 
 
Weiterhin arbeiten die Präventionsdiens-
te eng mit den Bereichen Rehabilitation, 
Berufskrankheiten, Mitglieder und Beitrag 
sowie Regress zusammen und unterstützen 
diese bei deren gesetzlichen Aufgaben – 
etwa der Ermittlung der arbeitstechni-
schen Voraussetzungen in Berufskrank-
heitenverfahren oder der Durchführung 
von Regressverfahren. Schließlich ergibt 

sich aus dem Präventionsgesetz (PrävG) 
die Notwendigkeit, bei den Themen Be-
triebliche Gesundheitsförderung (BGF), 
Betriebliches Eingliederungsmanagement 
(BEM) und Betriebliches Gesundheitsma-
nagement (BGM) mit weiteren Sozialleis-
tungsträgern zusammenzuarbeiten und auf 
deren gesetzliche Leistungen hinzuweisen. 
Auch sind die Unfallversicherungsträger 
gemäß SGB VII für die Organisation einer 
wirksamen Ersten Hilfe in den Betrieben 
zuständig und lassen hier Ersthelfer und 
Ersthelferinnen qualifizieren. Aus der Viel-
falt der gesetzlichen Aufgaben folgt, dass 
von den 5.485 Personen[2] der Präventions-
abteilungen der Unfallversicherungsträger 
nur 2.614 als Aufsichtspersonen und wei-
teres Personal im Außendienst arbeiten, 
aber 2.871 als wissenschaftliche Fachkräf-
te, Dozierende, Mitarbeitende von Fachbe-
reichen und Sachgebieten sowie Personal 
im Innendienst. 

Schnittmengen zwischen der Arbeit von 
Unfallversicherungsträgern und staat licher 
ASV gibt es somit in vier Bereichen: 

• Ermittlungen zu Unfällen: Eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Unfall-
versicherungsträgern und ASV gibt 
es traditionell bei der Ermittlung der 
Ursachen schwerer und tödlicher 
Unfälle. Im Regelfall sind bei den 
Unfalluntersuchungen vor Ort beide 
Seiten beteiligt. Die Aufsichtsdienste 
informieren sich hier gegenseitig und 
tauschen Informationen aus. 

• Erarbeitung von Vorschriften und 
Regeln: Durch die Beteiligung der 

Länder an Fachbereichen und Sach-
gebieten der DGUV und der Beteili-
gung der Unfallversicherungsträger 
an den staatlichen Ausschüssen zur 
Erarbeitung von Verordnungen und 
Regeln sind eine Zusammenarbeit 
und ein gegenseitiges Einbringen von 
Erfahrungen in das Vorschriften- und 
Regelwerk beider Seiten gewähr-
leistet. 

• Produktsicherheit: Auch wenn die 
Überwachung der Produktsicherheit 
primär eine staatliche Aufgabe ist, 
sind die Unfallversicherungsträger 
und ihre Institute hier nicht untätig. 
Dadurch ergeben sich Schnittmen-
gen und eine Zusammenarbeit bei 
der Prüfung und Zertifizierung von 
Produkten und Dienstleistungen – 
insbesondere bei der Durchführung 
von Produktprüfungen und -zerti-
fizierungen, der Durchführung von 
Auditierungen und Zertifizierung 
von Managementsystemen und der 
Durchführung von Personenzertifizie-
rungen. 

• Überwachung der Betriebe – siehe 
dazu den folgenden Abschnitt. 

Unterschiede bei der 
 Überwachung selbst 

Auch wenn die Überwachung einschließ-
lich anlassbezogener Beratung angesichts 
der bereits genannten weiteren Aufgaben 
und Zuständigkeiten quantitativ nur ei-
nen vergleichsweise kleinen Teilbereich 
der Tätigkeit der Aufsichtsdienste aus-
machen, gibt es auf den ersten Blick hier 

Die Berufsgenossenschaften und Unfallkassen als 
Unfallversicherungsträger sowie die staatliche 
ASV sind für die Sicherheit und Gesundheit unter-
schiedlicher Personenkreise zuständig.“ 
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eine deutliche Schnittmenge der Aufgaben 
von Unfallversicherungsträgern und ASV. 
 Betrachtet man aber diesen Schnittbereich 
genauer, stellt man fest, dass es selbst hier 
bei den „Kernprozessen“ deutliche Unter-
schiede in Auftrag und  Herangehensweise 
gibt: 

• Gesetzlicher Auftrag: Auftrag der 
staatlichen ASV ist die „Beratung/
Überwachung der Einhaltung der 
staatlichen Vorschriften“. Die gefun-
denen Verstöße gegen Vorschriften 
werden dann beanstandet und über 

Anordnungen, Verwarnungen, Buß-
geldbescheide oder Strafanzeigen 
wird ein gesetzeskonformer Zustand 
hergestellt.  
Bei den Unfallversicherungsträgern 
ist die Überwachung hingegen ein 
wichtiges Mittel unter mehreren 
(„Prävention mit allen geeigneten 
Mitteln“) zur Prävention von Unfäl-
len, Berufskrankheiten und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren. Die 
Aufsichtspersonen verknüpfen somit 
auch im Rahmen von Betriebsbesich-
tigungen die Überwachungstätigkeit 

mit den anderen genannten Präven-
tionsleistungen. Dies hat zum Ziel, 
einen Zustand herzustellen, in dem 
sich keine Versicherungsfälle ereig-
nen (können). Nicht immer ist dabei 
die pure Einhaltung der Vorschriften 
ausreichend: Teilweise muss der 
Unternehmer beziehungsweise die 
Unternehmerin für einen vollen 
Schutz über diese hinausgehen und 
kann dazu informiert und motiviert 
werden. 

• Auswahl der zu besichtigenden 
Betriebe: Den Unfallversicherungs-
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Ermittlung zu 
Unfällen 

Überwachung 
einschließlich 

anlassbezogene 
Beratung auf Basis 

ArbSchG 

Erarbeitung 
Vorschriften 

und 
Regelwerk 

Überwachung Strahlenschutz 

Überwachung Sozialvorschriften im 
Straßenverkehr 

Überwachung Umweltschutz 

Überwachung Produktsicherheit 

Überwachung Emissionsschutz 

Überwachung sozialer Arbeitsschutz 
und Arbeitszeit 

Schutz der Öffentlichkeit vor 
gefährlichen Anlagen und 

Produkten 

Überwachung reine 
Beamtenbereiche 

Qualifizierung 

Prüfung und 
Zertifizierung 

Überwachung einschließlich anlassbezogene 
Beratung von Bildungseinrichtungen und Freiwilligen 

Anreizsysteme 

Zusammenarbeit mit anderen 
Sozialleistungsträgern BEM, BGM und BGF 

Sicherstellung einer 
wirksamen ersten Hilfe 

Betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung 

Ermittlungen in BK Verfahren 

Forschung, Entwicklung 
und Modellprojekte 

Zusammenarbeit mit Reha, 
MuB, Regress 

Überwachung im Rahmen von 
Beratung auf Anforderung 

Information, Kommunikation und 
Präventionskampagnen 

Überwachung Sicherheit und 
Gesundheit auf Basis 

von UV-Recht 

Abbildung 1: Übersicht der Aufgaben. Die komplementären (weißen) Bereiche sind deutlich umfangreicher als die blau 
gekennzeichneten Schnittstellen. 
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trägern stehen zur risikobasierten 
Auswahl der zu besichtigenden Be-
triebe betriebsbezogene Unfalldaten 
zur Verfügung. Es ist somit möglich, 
Betriebe oder auch Tätigkeiten mit 
hoher Unfallbelastung zu identifizie-
ren und zu besichtigen/überwachen. 
Diese Zahlen stehen der staatlichen 
ASV nicht oder nur unvollständig 
zur Verfügung. Hier werden Besich-
tigungsschwerpunkte zentral auf 
Landesebene festgelegt – etwa bei 
erfahrungsgemäß riskanten Arbeits-
bereichen oder auch auf der Basis 
politischer Vorgaben (Arbeitsschwer-
punkte der Sozialministerien). 

• Aktive/passive Besichtigungen: 
Sowohl bei den Unfallversicherungs-
trägern als auch bei der staatlichen 
ASV gibt es eine aktive Auswahl des 
Betriebs durch den Aufsichtsdienst 
sowie reaktive Überwachungen, 
 bedingt durch von außen an den 
 Aufsichtsdienst heran getragene 
 Ereignisse, zum Beispiel Unfälle, 
 Anfragen oder Beschwer den.  
Bei der staatlichen ASV liegt inzwi-
schen der Anteil der aktiven Über-
wachungen (eigene Initiative) an 
den 151.096 Besichtigungen im Jahr 
2019[3] unter dem der reaktiven (Be-
schwerden, Unfälle, Anfragen).[4] Bei 
den Unfallversicherungsträgern kom-
men zu 514.159 Besichtigungen noch 
679.706 telefonische und schriftliche 
Beratungen auf Initiative der Unter-

nehmerin oder des Unternehmers/
der oder des Versicherten hinzu.[5] 
Somit kann man davon ausgehen, 
dass auch bei den Unfallversiche-
rungsträgern die reaktiven Überwa-
chungen zahlenmäßig den aktiven 
zumindest entsprechen.  
Auch die reaktiven Überwachungen 
sind zur Erreichung der gesetzlichen 
Ziele inhaltlich sinnvoll: Wenden sich 
Unternehmen wegen eines Arbeits-
schutzproblems selbst an die Auf-
sichtsbehörde und hilft diese ihnen 
bei der Lösung des Problems, so sind 
sie eher bereit, auch Forderungen 
zu Themen zu akzeptieren, die sich 
im Rahmen der Beratungsgespräche 
zusätzlich ergeben. Somit ist die 
(„reaktive“) Überwachung als Folge 
einer Beratung mindestens ebenso 
wirkungsvoll wie die aktive Überwa-
chung. Auffällig ist allerdings, dass 
diese fremdbestimmten Kontrollen 
offensichtlich mehr Zeitaufwand in 
der Bearbeitung mit sich bringen, da 
häufig umfangreiche Ermittlungen 
durchgeführt werden müssen, um 
die Begründetheit zum Beispiel einer 
Beschwerde zu überprüfen. Während 
eine Beamtin beziehungsweise ein 
Beamter 2007 noch etwa 190 Kont-
rollen pro Jahr durchführen konnte, 
ist diese Quote 2012 auf etwa 150 
Kontrollen pro Jahr gefallen. 

• Überwachungsgrundlagen: Die 
Institutionen der ASV beraten und 

überwachen die Einhaltung der 
staatlichen Vorschriften. Für sie 
spielen die Vorschriften der Unfall-
versicherungsträger nur dann eine 
Rolle, wenn es im staatlichen Recht 
Regelungslücken gibt, in denen das 
Recht der Unfallversicherungsträger 
als Stand der Technik herangezogen 
werden kann. Die Durchsetzung des 
staatlichen Rechts ist vergleichs-
weise einfach, da zum Beispiel auf 
Bußgeldvorschriften direkt zurück-
gegriffen werden kann.  
Die Unfallversicherungsträger über-
wachen hingegen die Einhaltung 
beider Rechtsgebiete: die Anforde-
rungen des autonomen Rechts (Un-
fallverhütungsvorschriften – UVVen) 
direkt sowie indirekt (über § 2 DGUV 
Vorschrift 1) auch das staatliche 
Recht. Durch den Umweg über den 
§ 2 DGUV Vorschrift 1 können die 
Vorschriften und Sanktionsmöglich-
keiten des staatlichen Rechts aber 
nur indirekt und damit eingeschränkt 
herangezogen werden. 

Strukturen 

• Auch hinsichtlich ihrer Strukturen 
unterscheiden sich Unfallver-
sicherungsträger und staatliche 
ASV deutlich: Die ASV unterliegen 
dem Landesrecht, während die An-
zahl und Zuständigkeit der Unfall-
versicherungsträger bundesweit 

Bei den ASV der Länder sind die Vorgaben oft in 
Schwerpunktprogrammen niedergelegt. Vergleich-
bare Schwerpunktbildungen – oft festgehalten in 
Programmen, Leitbildern oder Kampagnen – gibt es 
auch aufseiten der Unfallversicherungsträger.“ 
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 beziehungsweise per Satzung ge-
regelt ist. Daher ist die Struktur der 
staatlichen Arbeitsschutzverwaltung 
– je nach Regierung und deren Ar-
beitsschwerpunkten – vergleichswei-
se heterogen.[6] In Baden-Württem-
berg werden seit 2005 die Aufgaben 
der Gewerbeaufsicht im Arbeits- und 
Umweltschutz von den 44 Stadt- und 
Landkreisen und den vier Regie-
rungspräsidien wahrgenommen. 

• In Bayern wurden die sieben Gewer-
beaufsichtsämter 2005 an die Regie-
rungen der Bezirke angegliedert. 

• In Berlin ist das Landesamt für Ar-
beitsschutz, Gesundheitsschutz und 
technische Sicherheit (LAGetSi) seit 
1998 die Aufsichtsbehörde über den 
Arbeitsschutz in Berliner Betrieben 
und die Aufsichtsbehörde über die 
technische Sicherheit von bestimm-
ten Anlagen, Geräten und Produkten. 

• In Hessen wurden die Staatlichen 
Gewerbeaufsichtsämter bereits 1993 
aufgelöst und an ihrer Stelle Staat-
liche Ämter für Arbeitsschutz und 
Sicherheitstechnik errichtet. Diese 
wurden als Abteilungen (RP Darm-
stadt: Arbeitsschutz; RP Gießen: Ar-
beitsschutz und Inneres; RP  Kassel: 
Arbeitsschutz und Soziales) in die 
drei Regierungspräsidien des Landes 
eingegliedert und bestehen aus ins-
gesamt sechs Standorten. 

• Die Niedersächsische Gewerbeauf-
sichtsverwaltung nimmt mit ihren 

zehn Staatlichen Gewerbeaufsichts-
ämtern Aufgaben im Arbeits-, Gefah-
ren-, Umwelt- und Verbraucherschutz 
wahr. Im Rahmen der Auflösung der 
Bezirksregierungen zum 1. Januar 
2005 sind diese Ämter nunmehr direkt 
dem Ministerium für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz und dem 
Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Gleichstellung unterstellt. 

• In Nordrhein-Westfalen wurden die 
Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz 
und die Staatlichen Umweltämter 
aufgelöst und als Arbeitsschutzde-
zernate in die fünf Bezirksregierun-
gen eingegliedert. 

• In Rheinland-Pfalz werden die Auf-
gaben der Gewerbeaufsicht durch 
die Struktur- und Genehmigungs-
direktionen Nord und Süd mit fünf 
Regionalstellen Gewerbeaufsicht 
wahrgenommen. 

• In Schleswig-Holstein informiert 
und berät seit 2008 die Staatliche 
Arbeitsschutzbehörde bei der Un-
fallkasse Nord die Betriebe und ihre 
Beschäftigten bezüglich der Rechts-
vorschriften zum Arbeitsschutz und 
kontrolliert deren Einhaltung. Sie ist 
als Landesbehörde integriert in eine 
Unfallkasse. 

Eine vergleichbare Heterogenität gibt es 
aufseiten der Unfallversicherungsträger 
noch in zwei Bundesländern (Bayern 
und Niedersachsen), in denen  finanzielle 

 beziehungsweise politische Überlegun-
gen der Landesregierung respektive der 
Regierungen einzelner Regionen die Bil-
dung einer landeseinheitlichen Unfall-
kasse verhinderten. Hinzu kommen die 
Feuerwehrunfallkassen in einigen Bun-
desländern, die sich ausschließlich um die 
Zielgruppe der freiwilligen Feuerwehren 
kümmern. Die übrigen 15 Unfallkassen 
sowie die neun Berufsgenossenschaften 
weisen hingegen in ihrer Prävention ver-
gleichbare Strukturen auf. 

Personelle und finanzielle 
 Ausstattung 

Die beschriebenen sehr unterschiedlichen 
Strukturen bedingen auch die personelle 
und finanzielle Ausstattung der Aufsichts-
behörden und den damit verbundenen 
Output. Hier unterscheiden sich die ASV 
der Länder und die Unfallversicherungs-
träger sowohl in den Zahlen als auch der 
Tendenz stark.[7] 

Es ist erkennbar, dass in einigen Berei-
chen – etwa der Zahl der durchgeführten 
Besichtigungen oder der besichtigten Be-
triebe – die Entwicklung bei Ländern und 
Unfallversicherungsträgern gegenläufig ist. 
Da man davon ausgehen kann, dass die 
äußeren Rahmenbedingungen für beide 
Beteiligte in der Zeit von 2015 bis 2019 kon-
stant waren, können nur politisch-strate-
gische Vorgaben der politischen Leitungs-
ebene die Tendenzen erklären. 

Sowohl bei den Unfallversicherungs trägern als auch 
bei der staatlichen ASV gibt es eine aktive Auswahl 
des Betriebs durch den Aufsichtsdienst sowie reaktive 
Überwachungen, bedingt durch von außen an den Auf-
sichtsdienst heran getragene Ereignisse, zum Beispiel 
Unfälle, Anfragen oder Beschwer den.“ 
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Bei den ASV der Länder sind die Vorgaben 
oft in Schwerpunktprogrammen nieder-
gelegt. Vergleichbare Schwerpunktbildun-
gen – oft festgehalten in Programmen, 
Leitbildern oder Kampagnen – gibt es 
auch aufseiten der Unfallversicherungs-
träger. 

Selbstverständlich haben auch die zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen einen Ein-
fluss auf den Output: In der Auswertung 
der in den Arbeitsschutzbehörden der Län-
der 2018 durchgeführten Pilotierung des 
Konzepts einer risikoorientierten Überwa-
chung wird das Nichterreichen der in LASI-

Veröffentlichungen (LV 1) vereinbarten Be-
sichtigungsquote für aktive, insbesondere 
risikoorientiert ausgewählte Überwachun-
gen (Zielgröße: Einsatz von 25 Prozent der 
Nettoarbeitszeit) mit zu geringen Personal-
ressourcen begründet. Die zur Verfügung 
stehenden Personalressourcen werden in 

Länder 2015 Länder 2019 Tendenz Unfallver-
sicherungsträger 

2015 

Unfallver-
sicherungsträger 

2019 

Tendenz 

Besichtigungen 242.503 151.096 fallend 490.130 514.159 steigend 

Besichtigte 
 Betriebe 

99.999 61.864 fallend 236.174 269.792 steigend 

Beschäftigte im AS 
(SuGA 2019; SuGA 
2015)/Prävention 

4.260 (2014) 4.378 steigend 5.538 5.485 fallend 

Aufsichtspersonal 
mit AS-Aufgaben 

1.273 (ohne Bayern und 
Baden-Württemberg) 

1.439 (ohne Baden-
Württemberg) 

unklar 2.200 2061 (+ 553 Auf-
sichtshelfer) 

fallend 

Beanstandungen 417.489 354.660 fallend 1.142.270 1.195.266 steigend 

Anordnungen 14.663 10.903 fallend 49.365 20.299 fallend 

Bußgeldbescheide 1.898 2.062 steigend 1.752 2.795 steigend 

Seminar- 
teilnehmende 

- - - 299.017 488.286 steigend 

Anzahl Seminare - - - 16.567 53.840 steigend 

Abbildung 2: Aus dem Vergleich der Zahlen der Jahre 2015 und 2019 können Tendenzen hinsichtlich des Outputs von ASV 
und Unfallversicherungsträgern abgelesen werden. Bewusst wurden hier Zahlen aus der Vor-Pandemie-Zeit gewählt, um die 
Tendenzen nicht durch Pandemieeffekte zu verfälschen. 
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Man sollte daher zur Verbesserung des deutschen Arbeitsschutz-
systems nicht eine Vereinheitlichung der  beiden he terogenen 
Systeme anstreben, sondern de ren komplementäre Stärken noch 
stärker nutzen – etwa durch die weitere Verbesse rung der Zusam-
menarbeit insbesondere an der Basis.“ 
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der Mehrzahl der ASV zugunsten reaktiver 
Maßnahmen (unter anderem Beschwerden, 
Unfälle) eingesetzt. Die Nichtanwendung 
der risikoorientierten Betriebsauswahl 
(RSA) wird zudem mit einer unzureichen-
den Datenbasis über die im Aufsichtsge-
biet vorhandenen Betriebsstätten erklärt. 

Dies griff auch der Bericht „Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit – Berichtsjahr 
2019“, Seite 29 auf: „In wichtigen Zielstel-
lungen der LV 1 bestehen in den Ländern 
aber noch erhebliche Defizite. Dies betrifft 
insbesondere die Erreichung eines Zeitvo-
lumens von 25 Prozent der Nettoarbeitszeit 
der Arbeitsschutzbehörden für die aktive 
Überwachung, die über eine risikoorien-
tierte Auswahl der Betriebe erfolgen soll. 
Der vorgegebene Anteil wird von den meis-
ten Ländern nicht erfüllt. Insbesondere 
wird das Konzept der risikoorientierten 
Überwachung in einzelnen Ländern (ins-
gesamt neun) gar nicht umgesetzt, in an-
deren Ländern nur zum Teil. Lediglich die 
Länder Brandenburg, Hessen und Schles-
wig-Holstein setzen das Konzept nahezu 
vollständig um.“ 

Unabhängigkeit der 
 Überwachung 

Im Dresdner Forum Prävention 2022 stellte 
der Vertreter der Länder in der Nationalen 
Arbeitsschutzkonferenz die These auf, die 
Arbeitsschutzbehörden der Länder könn-
ten ihren Überwachungsauftrag unabhän-
giger wahrnehmen als die Unfallversiche-
rungsträger, da durch deren strukturelle 

Nähe zu den Arbeitgeber- und Versicher-
tenvertretungen eine höhere Abhängig-
keit gegeben wäre. Die Unterstellung einer 
„Überwachung auf Bestellung“ der Unfall-
versicherungsträger wurde zwar von die-
sen bereits zurückgewiesen, soll aber in 
diesem Kontext Anlass sein, sich die Ab-
hängigkeiten beider Seiten grundlegend 
anzuschauen. 

Vergleicht man die Arbeitsschutzsysteme 
der Länder und der Unfallversicherungsträ-
ger, stellt man zunächst einige Gemeinsam-
keiten in einem dreistufigen System fest: 

• Bei beiden gibt es eine übergeord-
nete Entscheidungsebene, die mit 
dem Haushalt und dem Stellenplan 
der Überwachungsbehörde deren 
personelle und finanzielle Aus-
stattung sowie Struktur festlegt und 
auch Gesetze sowie Vorschriften 
beschließt. Bei den Ländern sind 
dies die Landtage und Senate, bei 
den Unfallversicherungsträgern die 
Vertreterversammlungen. 

• Wichtige fachliche Entscheidungen 
werden dann aufseiten der Länder in 
den Regierungen, bei den Unfallver-
sicherungsträgern in den Vorständen 
getroffen. 

• Das Tagesgeschäft führen die 
 Ministerinnen und Minister aufseiten 
der Länder, die Geschäftsführungen 
aufseiten der Unfallversicherungs-
träger – beide mit Unterstützung der 
für Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zuständigen Fachabteilungen. 

Die Mechanismen der Entscheidungen 
in den Gremien unterscheiden sich da-
bei aber grundsätzlich: Während sich bei 
den Ländern die politischen Vorstellungen 
der jeweiligen Regierungspartei(en) in den 
Landtagen und Regierungen im Regelfall 
durchsetzen (diese haben die Mehrheit 
gegenüber der Opposition; relevant sind 
somit deren aktuelle Parteiprogramme 
und Koalitionsverträge), herrscht bei den 
Unfallversicherungsträgern das Konsens-
system vor: Da paritätisch besetzt, müssen 
sich die Vertretungen der Arbeitgebenden 
und der Versicherten (im Regelfall die Ge-
werkschaften) in jeder Einzelfrage auf eine 
gemeinsame Linie einigen. Kampfabstim-
mungen sind daher die Ausnahme, da be-
reits im Vorfeld klar ist, dass sie in einem 
Patt enden würden. 

Daraus resultiert, dass das konsensorien-
tierte System der gesetzlichen Unfallver-
sicherung nicht weniger unabhängig ist 
als das politische System der Länder, da 
letzteres vom Wechsel der regierenden 
Parteien lebt. Hier ist grundsätzlich der 
strukturelle Einfluss einer Regierungs-
partei und ihrer Partikularinteressen für 
die betreffende Legislaturperiode stärker 
möglich als bei den Unfallversicherungs-
trägern, bei denen die Vertreterversamm-
lungen im Regelfall so zusammengesetzt 
sind, dass alle relevanten Gruppen in den 
Listen berücksichtigt sind und Partikular-
interessen damit neutralisiert werden. Eine 
Einflussnahme zugunsten eines einzelnen 
Mitglieds oder einer Gruppe von Mitglie-
dern ist in den Selbstverwaltungsorganen 

Mit der Überwachung und Beratung der Betriebe 
durch zwei Träger mit deutlich anderem Blickwinkel 
wird sichergestellt, dass wirklich alle Aspekte der 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und Aus-
bildung berücksichtigt werden.“ 
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der Unfallversicherungsträger kaum denk-
bar, da die  finanziellen Lasten dieser Inter-
vention von der Solidargemeinschaft aller 
Betriebe getragen werden müssten. Diese 
würde schon aus einem Eigeninteresse sol-
chen Abweichungen von gemeinschaftlich 
erstellten Regeln nicht zustimmen. 

Auch stehen Regierungen deutlich stärker 
unter politischem und medialem Druck als 
die Unfallversicherungsträger. Dies hat zur 
Folge, dass in parteipolitiknahen Institu-
tionen regionale und politische Überle-
gungen deutlich stärker Einfluss auf das 
Tagesgeschäft nehmen können als bei Kör-
perschaften außerhalb der Parteipolitik. 
 
Daher kann die These, das staatliche, po-
litiknahe System der Überwachung von 
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
sei dem selbstverwalteten im Hinblick auf 
die fachliche und strukturelle Unabhängig-
keit überlegen, als widerlegt angesehen 
werden. 

Fazit und Ausblick 

Auf den ersten Blick scheinen die Arbeits-
weisen von Unfallversicherungsträgern 
und staatlichen ASV identisch – schließ-
lich überwachen, beraten und betreuen 
sie teilweise die gleichen Betriebe. Be-
trachtet man aber die gesetzlichen Auf-
träge und auch die Arbeit in der Realität 
genauer, so stellt man zunächst fest, dass 
es eine Fülle von Aufgaben und Zustän-
digkeiten gibt, in denen sich Unfallver-
sicherungsträger und ASV unterscheiden 
und damit ergänzen. 

Nur bei einem kleinen Teil der Aufgaben 
von ASV und Unfallversicherungsträgern 
sind überhaupt Schnittmengen zu identi-
fizieren – insbesondere bei der Überwa-
chung von Betrieben mit Arbeitskräften, 
Angestellten oder Auszubildenden nach 
dem Arbeitsschutzgesetz. Aber bereits hier 
gibt es gravierende Unterschiede beim ge-
setzlichen Auftrag, der Auswahl der zu be-
sichtigenden Betriebe, der Art der Überwa-
chungsplanung und der Grundlagen der 
Überwachung. Noch deutlichere Unter-
schiede gibt es hinsichtlich der Struktur, 
der Ressourcen, der Unabhängigkeit der 

beiden Beteiligten und insbesondere bei 
der Zahl der Überwachungen. 

Somit ist grundsätzlich Überwachung nicht 
gleich Überwachung – man kann hier eher 
von komplementären Bereichen sprechen. 
Mit der Überwachung und Beratung der 
Betriebe durch zwei Träger mit deutlich an-
derem Blickwinkel wird sichergestellt, dass 
wirklich alle Aspekte der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit und Ausbildung 
berücksichtigt werden. Daher ignorieren 
alle Versuche einer Vereinheitlichung der 
Aufgaben der Unfallversicherungsträger 
und ASV nicht nur deren rechtliche und 
fachliche Grundlagen, sie schwächen auch 
das Gesamtsystem: Die Arbeit mit unter-
schiedlicher Perspektive ist kein Manko, 
sondern eine der Stärken des deutschen 
Systems zur Erhaltung der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit. 

Aus diesen Gründen sollte man zur Ver-
besserung des deutschen Arbeitsschutz-
systems nicht eine Vereinheitlichung der 
beiden heterogenen Systeme anstreben, 
sondern deren komplementäre Stärken 
noch stärker nutzen – etwa durch die wei-
tere Verbesserung der Zusammenarbeit ins-

besondere an der Basis. So haben die viel-
fältigen Herausforderungen während der 
Corona-Pandemie die Stärken der Zusam-
menarbeit der Unfallversicherungsträger 
mit Bund und Ländern deutlich werden 
lassen. 

Die Übersicht über die Aufgaben in Ab-
bildung 1 erinnert nicht zufällig an einen 
Schmetterling, der – wie auch unser du-
ales System – zwei starke, aber unter-
schiedliche Flügel braucht, um gut vor-
anzukommen.  ←

Fußnoten 

[1] SuGA 2019. Aufgrund der Unregelmäßig-
keiten während der Corona-Pandemie mit 
Lockdowns und Ähnlichem bezieht sich 
dieser Artikel auf Zahlen und Befunde vor 
der Corona-Zeit. 
[2] Vgl. SuGA 2019 
[3] SuGA 2018 
[4] Vgl. SuGA 2019, S. 29; sowie SuGA 2018, 
S. 26 
[5] SuGA 2019, S. 164 
[6] Vgl. www.lasi-info.com, 2023, (abgeru-
fen am 30.03.2023) 
[7] SuGA 2019; SuGA 2015 
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Betriebsbesichtigungen der Unfallversicherungs
träger: praxisnah und effizient 

Key Facts 

• Überwachung und Beratung durch die Unfallversicherungsträger 
erfolgen jeweils auf die Branche und das Unternehmen abgestimmt, 
mit dem Ziel einer gelebten Kultur von Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit und in der Bildung 

• Die Betriebsbesichtigungsformen sind vielfältig, gleichwertig und 
handlungsorientiert 

• Passgenauigkeit und Methodenvielfalt sichern Wirksamkeit und 
Nachhaltigkeit 
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Besichtigungen im Rahmen von Überwachung und Beratung durch die Unfallversicherungsträger 
sind essenziell, um die notwendigen Entwicklungsschritte in den Mitgliedsbetrieben zu fördern. 
Ihre Praxisnähe erlaubt eine maßgeschneiderte Auswahl der Besichtigungsart. 

D ie Unfallversicherungsträger setzen 
ihren gesetzlichen Auftrag, Arbeits-
unfälle, Berufskrankheiten und ar-

beitsbedingte Gesundheitsgefahren zu ver-
hindern, mit allen geeigneten Mitteln um. 
Zentrale Elemente sind hierbei Beratung 
und Überwachung. Die Überwachung in 
Form der Betriebsbesichtigungen wird so 
gestaltet, dass sie einen wichtigen Beitrag 
zur betrieblichen Entwicklung hin zu mehr 
Sicherheit und Gesundheit der arbeitenden 
Menschen leisten kann. Aus diesem Grund 
ist die Überwachung, die die Standards des 
Arbeitsschutzes überprüft, unweigerlich mit 
einer entwicklungsorientierten Beratung 
verbunden. Diese soll Impulse geben und 
effektive Veränderungen im Betrieb ansto-
ßen. Klares und konsequentes Handeln geht 
hierbei einher mit Lösungsorientierung. 
Grundlage dafür sind Praxisnähe, Part-
nerschaft auf Augenhöhe, maßgeschnei-
derte Überwachung und Methodenvielfalt 
im Kontext der Besichtigungen: 

Praxisnähe 

Die Beratung der gesetzlichen Unfallver-
sicherung ist gekennzeichnet durch ihre 

Branchenkompetenz, die ihren Ursprung 
in der paritätischen Besetzung der Selbst-
verwaltung hat: Unternehmerinnen und 
Unternehmer sowie Versicherte der ver-
schiedenen Branchen sind aktiv in der 
gesetzlichen Unfallversicherung beteiligt. 
Hinzu kommt eine branchenspezifische 
Expertise der Präventionsdienste. Diese 
zeigt sich in der Kenntnis der spezifischen 
Herausforderungen der Branche sowie von 
deren Struktur und ihren Netzwerken. 

Partnerschaft auf Augenhöhe 

Defizite benennen heißt nicht belehren. 
Unfallversicherungsträger beraten und un-
terstützen die Verantwortlichen im Unter-
nehmen bei deren Beurteilung der Arbeits-
bedingungen sowie bei der Auswahl und 
Umsetzung praxisgerechter, betriebs- und 
einrichtungsspezifischer Präventionsmaß-
nahmen. Beratung findet insbesondere vor 
Ort statt, im persönlichen Kontakt der Auf-
sichtspersonen sowie der Präventionsfach-
kräfte mit den Ansprechpersonen in den 
Betrieben und Bildungseinrichtungen. 
Damit die Anforderungen des Arbeits-
schutzes in bestmöglicher Art und  Weise 

umgesetzt und gelebt werden, bedarf es 
der Kenntnisse und Erfahrungen aller 
Beteiligten. Zu nennen sind vornehmlich 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, Perso-
nalvertretungen, Fachkräfte für Arbeitssi-
cherheit, Arbeitsmediziner und Arbeits-
medizinerinnen, Sicherheitsbeauftragte 
sowie  weitere innerbetriebliche Fachleute. 
Auch die Beschäftigten tragen häufig dazu 
bei,  Lösungen für betriebliche Herausfor-
derungen zu finden. Ihre betriebliche Per-
spektive und Expertise in diesem Dialog 
ernst zu nehmen, ist ein wesentlicher Er-
folgsfaktor. Auch wenn die Aufsicht primär 
den unterstützenden Austausch im Blick 
hat, so kann sie – falls erforderlich – ihre 
Forderungen zum Schutz der Versicherten 
mit hoheitlichen Mitteln durchsetzen. 

Maßgeschneiderte 
 Überwachung 

Überwachung ist nicht gleich Über-
wachung. Besichtigungen der Unfallver-
sicherungsträger sind in Ausgestaltung 
und Methode sehr vielfältig. Ihre Basis ist 
zunächst eine Statusfeststellung wie auch 
der Start eines nachhaltigen Veränderungs-
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Damit die Anforderungen des Arbeitsschutzes in 
bestmöglicher Art und Weise umgesetzt und gelebt 
werden, bedarf es der Kenntnisse und Erfahrungen 
aller Beteiligten.“ 

prozesses. Das Ziel dieses Prozesses ist ge-
lebte Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz. Auf Basis der Bestandsaufnahme 
kann der Unfallversicherungsträger einen 
Weg zur konkreten betrieblichen Weiterent-
wicklung aufzeigen. Dies gelingt vor allem 
dann, wenn die Überwachung passgenau 
und handlungsorientiert ist. Die Expertin-
nen und Experten der Unfallversicherung 
stimmen deshalb ihre vielfältige Metho-
denkompetenz auf die Bedarfe und Erfor-
dernisse des Betriebs ab. Die Mitgliedschaft 
der Betriebe zu ihrem Unfallversicherungs-
träger eröffnet zudem die Möglichkeit einer 
langjährig passgenauen Unterstützung. 

Methodenvielfalt im Kontext der 
Besichtigungen 

Es gibt zwei Formen der Besichtigung: 

• die Besichtigung mit System
bewertung (BmSys) und 

• die Besichtigung mit Bewertung 
 betrieblicher Arbeitsschutzprozesse 
(BmAP) 

Bei den Besichtigungen mit Systembewer-
tung (BmSys) wird die Organisation des be-
trieblichen Arbeitsschutzes und der Prozess 
der Gefährdungsbeurteilung so umfassend 
thematisiert und geprüft, dass das Vorlie-
gen oder Nichtvorliegen der grundlegenden 
Anforderungen gemäß Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) und DGUV Vorschrift 1 beurteilt 
werden können. Wir sprechen hier von „Be-
sichtigung mit Systembewertung“ (BmSys). 
Die dafür erforderliche Tiefe der Überwa-

chung ist durch Leitlinien der Gemeinsamen 
Deutschen  Arbeitsschutzstrategie (GDA) de-
finiert und wird vom Aufsichtspersonal un-
ter Berücksichtigung der Bedingungen vor 
Ort nach Ermessen umgesetzt. BmSys wer-
den in der Regel auf Initiative der Aufsichts-
dienste durchgeführt. Hiervon abzugrenzen 
sind Besichtigungen mit Bewertung betrieb-
licher Arbeitsschutzprozesse (BmAP). Unter 
diesem Oberbegriff werden alle sonstigen 
Betriebsbesichtigungen subsummiert, die 
keine vollständige Systembewertung umfas-
sen. Auch in der Mehrzahl dieser sehr un-
terschiedlichen Besichtigungen finden die 
GDA-Leitlinien zur Arbeitsschutzorganisa-
tion und/oder zur Gefährdungsbeurteilung 
Berücksichtigung. Hierbei bestimmt sich 
der Umfang der Prüfung nach dem Bedarf 
des Einzelfalles. Die Besichtigungen können 
sowohl aktiv als auch anlassbezogen durch-
geführt werden. Aktive Besichtigungen be-
treffen beispielsweise Überwachungen un-
selbstständiger Betriebsteile (zum Beispiel 
Bauhöfe, Lager, Filialen), Besichtigungen 
von Teilbereichen einer Betriebsstätte oder 
von mobilen Arbeitsplätzen (auf Baustellen, 
in land- oder forstwirtschaftlichen Betrie-
ben). Es kann sich aber auch um Folgebe-
sichtigungen zur Überprüfung von Mängel-
beseitigungen oder um situativ ausgelöste 
Besichtigungen handeln. 

Reaktive Besichtigungen finden üblicher-
weise im Zuge von Untersuchungen zu Un-
fällen oder Berufskrankheiten, Beschwer-
den, Genehmigungsverfahren, spezifischen 
Sonderaktionen oder auch Anfragen statt. 
Hierbei kann es sich um die Klärung ein-

zelner Sachverhalte (zum Beispiel sicherer 
Einsatz eines bestimmten Arbeitsmittels, 
Verfahrensüberprüfungen, Geeignetheit 
der Arbeitsbedingungen für bestimmte 
Personengruppen) oder um kombinier-
te Arbeitsschutzthemen (etwa Anlässe 
und Durchführung von Unterweisungen, 
Schnittstellen bei mehreren Arbeitgebern 
oder Arbeitgeberinnen, Explosionsschutz, 
Erste Hilfe) handeln. 

Unfallversicherungsträger und staatliche 
Arbeitsschutzbehörden informieren sich 
gegenseitig über stattgefundene Betriebs-
besichtigungen. Dieser zweckgebundene 
Datenaustausch umfasst alle BmSys sowie 
BmAP, bei denen eine vollständige Über-
wachung und Bewertung im Hinblick auf 
die betriebliche Arbeitsschutzorganisation 
oder die Gefährdungsbeurteilung stattfin-
den konnte. Bei der Betrachtung der Be-
sichtigungsarten zeigt sich letztlich, dass 
die Besichtigungsgüte weniger mit der 
Überwachungstiefe korreliert, als mit der 
passgenauen Ausrichtung am konkreten 
Bedarf für die Überwachung und Beratung. 

Ausblick 

Die Unfallversicherungsträger leisten mit 
passgenauer Überwachung und Beratung 
ihren Beitrag für sicheres und gesundes 
 Arbeiten in einer sich verändernden Arbeits- 
und Bildungswelt. In stetiger Anpassung 
an den Wandel der Arbeit entwickeln die 
Unfallversicherungsträger dabei ihr Über-
wachungs- und Beratungsverständnis kon-
tinuierlich weiter.  ←
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Wo das Risiko am höchsten ist, 
da sind wir vor Ort 

Key Facts 

• Risikoorientierung ist in der Handlungsweise der Unfallversicherungsträger fest 
verankert 

• Für die Entscheidung, in welchen Betrieben die Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) vor Ort ist, sind Kennzahlen und das 
umfangreiche (Erfahrungs-)Wissen der Aufsichtspersonen (AP) wichtig 

• Künstliche Intelligenz (KI) macht den Einfluss von Kennzahlen für die strategische 
Planung der Betriebsbesichtigungen transparenter und gewinnt an Bedeutung 

Autoren 

 Andreas Büsse 
 Bastian Fochmann 

Bei der Überwachung und Beratung von Betrieben gehört die bedarfs- und risikoorientierte 
Auswahl zu den Grundfesten der Arbeit der Unfallversicherungsträger. Welche Rolle spielt 
dabei der über die Jahre gesammelte Erfahrungsschatz der Berufsgenossenschaften und wie 
kann der Einsatz von künstlicher Intelligenz helfen? 

Wo das Risiko am höchsten ist, da 
sind wir vor Ort – nach  diesem 
Grundsatz gestaltet die Berufs-

genossenschaft Energie Textil Elektro 
 Medienerzeugnisse (BG ETEM) die Aus-
wahl der Betriebe, die vor Ort besichtigt 
werden. Erkennbar wird das Risiko durch 
Kennzahlen auf der Basis des Unfall- und 
Berufskrankheiten-(BK-)Geschehens und 
anderer Präventionsdaten. 

Die Kenntnis über Risiken ist jedoch nur 
Mittel zum Zweck: Sie dient der Präven-
tion; letztlich also dem Ableiten von Prä-
ventionsmaßnahmen zur Verhütung von 
Unfällen und Berufskrankheiten. Des-
wegen kommt der Kenntnis über konkre-
te Gefährdungsschwerpunkte und über 
technologische Entwicklungen eine be-
sondere Bedeutung zu – angefangen bei 
der Industrialisierung bis hin zu den Aus-
wirkungen des Klimawandels sowie über 
branchentypische Tätigkeiten und Arbeits-
platzgestaltungen. Die Verzahnung von 
 Risikoprognose und (Erfahrungs-)Wissen 
des Aufsichtspersonals ist dabei besonders 
Erfolg versprechend. 

Risikoorientierung hat Tradition 
in der Unfallversicherung 

Allein der Gefahrtarif und die Beitragsge-
staltung sind Ausdruck der Kenntnis über 
und der Berücksichtigung von branchen- 
und betriebsspezifischen Besonderheiten. 
Das Risiko, durch die berufliche Tätigkeit 
einen Unfall zu erleiden oder beruflich 
bedingt zu erkranken, spiegelt sich in der 
Höhe des Beitrags eines Unternehmens 
 wider – aber auch eine besondere Häufig-
keit von Versicherungsfällen in einzelnen 
Betrieben findet Berücksichtigung. 

Unfallverhütung als Gemein-
schaftsaufgabe 

Jeder Unfall und jede Erkrankung bringt 
menschliches Leid mit sich und wirkt sich 
auf die betrieblichen Zusammenhänge 
aus. Daher hat die Unfallversicherung 
der Verhütung von Unfällen und Berufs-
erkrankungen von Beginn an eine hohe 
Bedeutung beigemessen. Grundlage der 
gemeinsamen Bemühungen war und ist ein 
gleichartiges Umsetzen von Maßnahmen 

in allen der Gemeinschaft angehörenden 
Unternehmen. 

Die Erfahrung zeigt, dass dafür ein „Hin-
schauen“ notwendig ist – eben die Über-
wachungsaufgabe der Unfallversicherungs-
träger, die durch die Aufsichtspersonen (AP) 
bei ihren Betriebsbesichtigungen wahrge-
nommen wird und sich auch in der Bera-
tung zu geeigneten Maßnahmen bei der 
sicheren Gestaltung von Maschinen und 
Arbeitsprozessen äußert. 

Der Einsatz der Aufsichtspersonen vor 
Ort ist dabei in vielfacher Hinsicht sehr 
wertvoll: Der besichtigte Mitgliedsbe-
trieb erhält Unterstützung für das Errei-
chen eines Präventionserfolgs und die 
BG ETEM gewinnt Erkenntnisse, die für 
die Allgemeinprävention gewinnbrin-
gend eingesetzt werden können. Dabei 
kann die BG ETEM mit den nur begrenzt 
zur Verfügung stehenden Ressourcen des 
Aufsichtspersonals schonend umgehen. 
Betriebsbesichtigungen als eine der zehn 
Präventionsleistungen der BG ETEM sol-
len demnach vor allem dann zum Einsatz 
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Jeder Unfall und jede Erkrankung bringt menschliches Leid 
mit sich und wirkt sich auf die betrieblichen Zusammen-
hänge aus. Daher hat die Unfallversicherung der Verhütung 
von Unfällen und Berufserkrankungen von Beginn an eine 
hohe Bedeutung beigemessen.“ 

kommen, wenn das Risiko des Betriebs als 
hoch eingeschätzt wird. 

Werkzeuge der Aufsichts-
personen 

Zur bedarfs- und risikoorientierten Auswahl 
hat die Aufsichtsperson bei der BG ETEM 
einen „Werkzeugkasten“ zur Hand, der sich 
aus unterschiedlichen Elementen zusam-
mensetzt: 

• einer internen Handlungsanleitung 
zur Aufsichtstätigkeit, die auch eine 
Kriterienliste für die bedarfs- und 
risikoorientierte Auswahl enthält 

• einem digitalen Werkzeug (Daten-
bank, „BG-MOTIS“), in dem die 
 jeweiligen betriebsbezogenen 
Kriterien übersichtlich und trans-
parent dargestellt sind: zum Beispiel 
Gefahrtarif, Eigenbelastung, Unfall-
geschehen 

Einsatzmöglichkeiten für 
 künstliche Intelligenz 

Das Risiko eines Betriebs bezüglich der Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit am 
Unfallgeschehen festzumachen, ist aus der 
Perspektive der Unfallversicherung nahe-
liegend. 

Durchschnittlich geschah im Jahr 2020 
in etwa 7,5 Prozent der bei der BG ETEM 
versicherten Kleinbetriebe (1 bis 10 Voll-
arbeiter, etwa 125.000 versicherte Betriebe 

bei der BG ETEM in dieser Betriebsgröße) 
mindestens ein Unfall. Aufgrund der Viel-
zahl an Betrieben, gepaart mit den jeweils 
verfügbaren Informationen und Kontext-
faktoren, besteht für das Aufsichtspersonal 
die große Herausforderung darin, Betrie-
be zu identifizieren, die besichtigt werden 
müssen oder sollen. Algorithmen zur Vor-
hersage von Schadensereignissen können 
dazu dienen, einzelne Kennzahlen aus ver-
schiedenen Quellen miteinander in Bezug 
zu setzen. Das sind vor allem: 

• Präventionsdaten (zum Beispiel 
Berichts-, Seminar- und Unfallver-
schlüsselungsdaten) 

• Mitglieder- und Beitragsdaten (bei-
spielsweise Lohnnachweise) sowie 

• Reha-Managementdaten (zum Bei-
spiel AU-Zeiten, Unfallfolgen) 

Diese Kennzahlen dienen als Orientie-
rungshilfe für das Aufsichtspersonal, um 
zu einer Gesamtaussage, zum Beispiel zur 
Einschätzung einer zukünftigen Unfallten-
denz der Betriebe, zu kommen. Damit ist 
das bisherige händische Zusammenführen 
und Interpretieren der Kennzahlen für eine 
Risikoeigenschaft durch das Aufsichtsper-
sonal nicht mehr erforderlich. Der trainierte 
 Algorithmus der BG ETEM lernt auf der Basis 
von mehr als 100 Merkmalen die Schätzung 
der Wahrscheinlichkeit für bevorstehende 
Arbeitsunfälle in den Betrieben bis zehn 
Vollarbeiter für das Folgejahr. Dabei wer-
den historische Muster und Zusammenhän-
ge gesucht und erkannt, um die Prognosen 

abzusichern. Ein besonderer Fokus bei der 
Modellierung liegt hier auf der Berechnung 
der Hauptmerkmalswerte, die die Prognose 
beeinflussen. Diese geben an, in welchem 
Ausmaß und in welcher Wirkrichtung die 
Prognose durch die jeweiligen Merkmale be-
einflusst wird. Dabei wird auf die Nachvoll-
ziehbarkeit der Prognosen in besonderem 
Maße Wert gelegt. Durch die Darstellung der 
Hauptmerkmalswerte im digitalen Werkzeug 
„BG-MOTIS“ ist für das Aufsichtspersonal 
der BG ETEM transparent, welche Merkmale 
sich, bezogen auf einen bestimmten Betrieb, 
unter Anwendung einer mathematischen 
Methode belastend oder begünstigend für 
die Prognose ausgewirkt haben. Die Detail-
ansicht der Merkmale dient allerdings nicht 
zur Ableitung konkreter betriebsbezogener 
Präventionsmaßnahmen. Diese müssen wei-
terhin während der Betriebsbesichtigung 
mit dem (Erfahrungs-)Wissen durch das Auf-
sichtspersonal erkannt werden. 

Fazit 

Von Anbeginn der Unfallversicherung an 
hat die Risikoorientierung eine Rolle ge-
spielt. Über die Jahre wurden die Werkzeuge 
immer zielgenauer. Gute Beobachtungsgabe 
und der Blick für die mit technologischen 
Errungenschaften verbundenen neuen Ge-
fährdungen sind wesentliche Elemente des 
Präventionserfolgs. Künstliche Intelligenz 
hilft dem Aufsichtspersonal, die eigenen 
Ressourcen in der Überwachung und Be-
ratung von Betrieben verantwortungsvoll 
und sinnstiftend einzusetzen.  ←
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Wir besichtigen auch unangekündigt! 

Key Facts 

• Unangekündigte Betriebsbesichtigungen sind unverzichtbare Stichproben 
zum Schutz von Gesundheit und Leben der Beschäftigten 

• Eine risikobezogene Überwachung und Beratung machen Sicherheit und 
Gesundheit wirksamer 

• Wenn Leib und Leben von Personen in Gefahr sind, sind auch Erzwingungs
maßnahmen (Anordnungen, Verhängung von Bußgeldern) unvermeidlich 

Autor 

 Bernd Merz 

Damit betrieblicher Arbeitsschutz gelingt, müssen Haltungen, Werte und Handeln in Übereinstim
mung mit anerkannten Arbeitsschutzstandards gebracht werden. Um das Verhalten aller Beteilig
ten nachhaltig zu verändern und eine Arbeitsschutzkultur in den Betrieben zu fördern, besichtigt 
und berät die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft zu allen Fragen des Arbeitsschutzes. 

Wer kennt sie nicht, die guten Vor-
sätze für den nächsten Tag, die 
nächste Woche oder das neue 

Jahr? Nicht nur im Privatleben, sondern 
auch im Arbeitsschutz mangelt es nicht an 
ehrgeizigen Absichten, die häufig genau-
so schnell vergessen werden, wie man sie 
sich vorgenommen hat. Daher stellt sich die 
Frage, wie man Beteiligte dazu bewegt, das 
eigene Verhalten dauerhaft zu ändern. Die 
Antwort klingt einfach: Die Verhaltensän-
derung muss für die Person plausibel, loh-
nend und zu bewältigen sein. So wie jeder 
Mensch einen individuellen Ansatz braucht, 
braucht auch jedes erfolgreiche Unterneh-
men eine passende Methode, um wirksam 
Arbeitsschutz zu etablieren. 

Regelbrüche erfordern 
 Konsequenzen 

Bei einer Einwohnerzahl von rund 83 Mil-
lionen Menschen, von denen circa 63 Mil-
lionen bei den Unfallversicherungsträgern 
gegen die Folgen von Arbeits-, Wege-, 
Schul- und Schulwegunfällen sowie Be-
rufskrankheiten versichert sind, erscheint 
der obige Ansatz zur individuellen Verhal-
tensänderung kaum umsetzbar. Das wird 

deutlich, wenn man bewusst einen Betrieb 
betrachtet, der aus Arbeitsschutzsicht das 
Worst-Case-Szenario darstellt: In der Phase 
der Sorg- oder Absichtslosigkeit befindet 
sich dieses Unternehmen mit seinen Be-
schäftigten ganz am Anfang der gewollten 
Verhaltensänderung in Richtung regelkon-
formen Verhaltens. Es fehlt das Problem-
bewusstsein – den betrieblichen Akteuren 
und Akteurinnen ist weder klar, was falsch 
läuft, noch was sich ändern soll. Schein-
bar besteht also kein Anlass, irgendetwas 
zu verändern. Bekommt dieses Unterneh-
men mit seinen Beschäftigten keine Im-
pulse von außen, besteht die Gefahr, in 
diesem Verhaltensmuster zu verharren. Er-
höhen der Staat oder die Unfallversiche-
rungsträger jedoch den Druck, wird ein 
bequemes Verharren in der Sorg- bezie-
hungsweise Absichtslosigkeit unmöglich. 
Wenn  Unfallversicherungsträger aus Grün-
den des Arbeitsschutzes wollen, dass sich 
das Verhalten bei diesen Beteiligten in eine 
bestimmte Richtung ändert, müssen diese 
vor allem auch die zeitnahen Konsequen-
zen für ihre Regelbrüche – zum Beispiel 
Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschrif-
ten zum Schutz von Leib und Leben – tra-
gen. Die alternative Übernahme von Kon-

sequenzen aus Arbeitsschutzverstößen, 
beispielsweise Kosten aus Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und gesundheitlichen 
Schädigungen durch die Solidargemein-
schaft oder die Betroffenen, erscheint aus 
Sicht einer Gesellschaft, die sich im Arti-
kel 2 Abs. 2 ihres Grundgesetzes (GG) auf 
das Recht der körperlichen Unversehrtheit 
für jedermann verpflichtet hat, als die deut-
lich schlechtere Option. 

Präventionsleistung Über
wachung und Beratung 

Selbstverständlich waren beziehungsweise 
sind die unter anderem aus dem erweiter-
ten Präventionsauftrag resultierenden ver-
änderten Beratungs- und Unterstützungs-
leistungen richtig und wichtig, aber eben 
auch die Überwachung der Einhaltung von 
Arbeitsschutzvorschriften. Gerade die risi-
kobezogene Überwachung und Beratung 
sowie priorisierte Präventionsprogramme 
auf der Grundlage von Datenauswertungen 
lassen begründet annehmen, dass die Prä-
vention effizienter oder wenigstens effek-
tiver wird. Im Rahmen der Gemeinsamen 
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
wurde ein großes Maß an abgestimmten 
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Aktivitäten bei der Überwachung und 
 Beratung durch staatliche Stellen und 
Unfallversicherungsträger erreicht – man 
zieht nachweislich und spürbar an einem 
Strang. 

Ein verändertes Grundverständnis hin-
sichtlich der Präventionsarbeit der Unfall-
versicherungsträger bedeutet jedoch nicht, 
dass die hoheitlichen Aufgaben (zum Bei-
spiel Überwachung und Beratung) nicht 
auch mit entsprechenden Sanktionen er-
füllt werden, wenn Gefahr für Leib und 
 Leben besteht. So bleiben unangekündigte 
Überwachung mit Beratung und bedarfs-
weise Erzwingung (Anordnung, Bußgel-
der) der Einhaltung von Arbeitsschutzvor-
schriften die gesetzlichen Kernaufgaben 
der Aufsichtsdienste. Es geht schließlich 
um das Leben oder die Gesundheit der Be-
schäftigten, die unter Umständen sorglos 
gefährdet werden. Dabei dient die unange-
kündigte Kontrolle von Arbeitsstätten mit 
ihren Menschen und Arbeitsmitteln ohne 
Anhaltspunkte für eine konkrete Gefahr im 
Sinne der Gefahrenabwehr der Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten. 
In sehr vielen Fällen ist es aber auch ein 
erster Schritt in Richtung anlassbezogener 
Beratung von Unternehmen im Hinblick 
auf den Arbeitsschutz. 

Unangekündigter Baustellen
besuch als Chance 

Vergleichbar mit der in den Leitlinien 
des Länderausschusses für Arbeitsschutz 
und Sicherheitstechnik (LASI) zur Über-
wachungs- und Beratungstätigkeit nie-
dergelegten Strategie unterscheiden die 
Unfallversicherungsträger in der Regel zwi-
schen Besichtigungen mit und ohne vor-
herige Terminvereinbarung. Letztere sind 
von entscheidender Bedeutung bei der Er-
kennung von Arbeitsschutzdefiziten unter 
üblichen Bedingungen – insbesondere bei 
wechselnden Belegschaften und dem Ein-
satz von Subunternehmen. So verfügen die 
Unfallversicherungsträger zwar über alle 
relevanten Daten zur Einschätzung von Ri-
siken bei einzelnen Mitgliedsunternehmen, 
nicht aber über Informationen zu Fremd-
unternehmen, entsandten Unternehmen, 
neu gegründeten Unternehmen, Eigenbau-

ern und Baustellen mit ihren individuellen 
Organisationsformen. Auf Baustellen mit 
ihren ständig wechselnden Rahmenbedin-
gungen müssen auch Best Performer im 
 Arbeitsschutz mit zum Teil überraschenden 
Gefährdungen aus der Tätigkeit anderer Un-
ternehmen mit unbekannter Arbeitsschutz-
leistung zurechtkommen. Bei unangekün-
digter Überwachung von nicht stationären 
Arbeitsplätzen kennen sich die Beteiligten 
meist vorher nicht, was auch zu angespann-
ten Situationen aufgrund sprachlicher und 
kultureller Unterschiede führen kann. Hie-
rauf haben sich die Aufsichtsdienste der 
Unfallversicherungsträger inzwischen vor-
bereitet und bieten beispielsweise Infor-
mationsschriften in diversen Sprachen an. 
Oftmals ist dieser unangekündigte Kontakt 
mit den Präventionsdiensten der Unfallver-
sicherung die willkommene Chance für ent-
sandte Unternehmen, sich erstmals über 
hiesige Arbeitsschutzvorschriften beraten 
zu lassen und passende Unterstützungs-
angebote zu nutzen. 

Nachhaltiger Arbeitsschutz um
fasst Sanktionsmöglichkeiten 

Viele Besichtigungen ohne vorherige Ter-
minvereinbarung resultieren aus Meldun-
gen oder dienen der Ermittlung (reaktive 
Überwachung), andere sind das Ergebnis 
von datenbasierten Risikobetrachtungen 
zu Unternehmen, Wirtschaftszweigen oder 
spezifischen Arbeitsstätten (aktive Über-
wachung). Reaktive Überwachung erfolgt 
anlassbezogen und wird durch Beschwer-
den zur Situation vor Ort oder durch kon-
krete Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten 
und arbeitsbedingte Erkrankungen aus-
gelöst. Im Sinne einer nachhaltigen Prä-
vention müssen in beiden Fällen (reaktiv, 
aktiv) angepasste Folgemaßnahmen – wie 
zum Beispiel eine Systemkontrolle – er-
griffen werden, um das Unternehmen am 
jeweiligen Entwicklungsstand „abzuholen“ 
und zur individuellen Verbesserung bis zur 
Compliance im Arbeitsschutz anzuleiten. 
Arbeitsschutz wirkt nachhaltig, wenn er 
umfassend in die betriebliche Organisation 
eingeordnet ist. Hierzu gehört im Bedarfs-
fall selbstverständlich auch die Nutzung 
von Sanktionsmöglichkeiten mit Abschre-
ckungswirkung für die Beteiligten. 

Unangekündigte Überwachung 
inkludiert Beratung 

Bei der unangekündigten Überwachung 
kommt es immer zur Beratung hinsichtlich 
der Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs-
krankheiten und arbeitsbedingten Gesund-
heitsgefahren sowie der Ersten Hilfe. In 
begründeten Fällen löst es auch Kommu-
nikation sowie Kooperation mit anderen 
Stellen wie staatlichen Stellen im Arbeits-
schutz, Behörden für Produktsicherheit, 
Gesundheitsbehörden und -einrichtungen, 
Behörden des Inneren, des Zolls und für 
Beschäftigung und mit anderen Sozialver-
sicherungsträgern aus. 

Der Einwand, unangekündigte Besichti-
gungen würden die Verantwortlichen der 
Gelegenheit berauben, Arbeitsstätten und 
Tätigkeiten noch rechtzeitig den Arbeits-
schutzvorschriften anzupassen, ist halt-
los. Es ist gesetzliche Aufgabe der Auf-
sichtsdienste, ob angekündigt oder nicht, 
 Arbeitsschutzverstöße festzustellen und 
diesen wirksam entgegenzuwirken. Die 
nicht akzeptablen Zahlen an schweren und 
tödlichen Arbeitsunfällen in Deutschland 
und auf hiesigen Baustellen erklären, wa-
rum auf unangekündigte Besichtigungen 
und konsequentes Revisionshandeln nicht 
verzichtet werden darf!  ←

Aufsichtspersonen von Berufsgenossen

schaften und Unfallkassen können 

zu den Betriebs und Arbeitszeiten 

die  Betriebs, Geschäftsräume oder 

 Betriebsstätten betreten, besichtigen 

und prüfen. Die Befugnisse erhalten sie 

aus dem Siebten Buch  Sozialgesetz

buch (SGB VII) (§ 19 „Befugnisse der 

Aufsichtspersonen“ der Berufsgenos

senschaften). Nach dem SGB VII hat der 

Unternehmer die dort beschriebenen 

Maßnahmen zu dulden, was bedeutet, 

dass er eine spontane Begehung nicht 

ablehnen kann. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/index.html
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Zwangs- und Bußgeld – ungleiche Instrumente 
für ein nachhaltiges Präventionshandeln 

Key Facts 

• Die Unfallversicherungsträger haben den gesetzlichen Auftrag, erforderliche 
Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheit in Betrieben und Bildungsein-
richtungen durchzusetzen 

• Anordnungen, Zwangs- und Bußgelder sind wichtige Instrumente, die einer 
Aufsichtsperson zur Verfügung stehen 

• Zwei separate Handlungshilfen (zurzeit in Druck) sollen das Buß- und 
Zwangsgeldverfahren bei den Unfallversicherungsträgern harmonisieren und 
sie bei der Einführung und Weiterentwicklung der Instrumente unterstützen 

Autorinnen und Autoren 

 Ursula Behrendsen 
 Constanze Braband 
 Matthias Spanoudakis 
 Isabel Nöthen-Garunja 
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 Dr. Heinz Schmid 

Worin unterscheiden sich Zwangs- und Bußgeld? Und welche rechtlichen Voraussetzungen 
müssen bei der Anwendung der Instrumente erfüllt sein? Dieser Beitrag gibt einen kurzen 
Überblick und unterstreicht die Bedeutung von Instrumenten wie Anordnungen, Zwangs- und 
Bußgeld zur Durchsetzung von Maßnahmen für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen. 

D ie Überwachung der Präventions-
maßnahmen in Betrieben und 
Bildungseinrichtungen sowie in 

 öffentlich-rechtlichen Einrichtungen ist eine 
wesentliche Kernaufgabe der Prävention der 
gesetzlichen Unfallversicherung (§ 17 Abs. 1 
Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – SGB VII). 
Das hat der Vorstand der DGUV in seiner 
Position  „Überwachung und Beratung im 
Wandel“[1] aus dem Jahre 2020 noch einmal 
bekräftigt. Im Rahmen der Präventions-
leistung  „Überwachung einschließlich 
anlassbezogener Beratung“[2] üben Auf-
sichtspersonen ihre hoheitliche Aufgabe 
aus, um die Sicherheit und Gesundheit der 
Versicherten zu gewährleisten. Aufsichts-
personen der Unfallversicherungsträger 
sind gesetzlich befugt, im Einzelfall anzu-
ordnen, welche Maßnahmen Unternehmen 
zu treffen haben. Bei Gefahr im Verzug sind 
sie berechtigt, sofort vollziehbare Anord-
nungen zu treffen (§ 19 SGB VII). 

Zur Durchsetzung von Anordnungen ihrer 
Aufsichtspersonen stehen den Unfallver-
sicherungsträgern das Zwangsgeld und/
oder das Bußgeld zur Verfügung. Zwangs- 

und Bußgeldverfahren können keines-
falls gleichgesetzt werden, da diese bei-
den Instrumente auf zwei verschiedenen 
Rechtsgrundlagen beruhen und ganz un-
terschiedliche Verfahren auslösen. Das 
Zwangsgeldverfahren ist ein Verfahren 
im „klassischen“ Verwaltungsverfahren 
 (Öffentliches Recht). Es wird auf Basis von 
aufeinanderfolgenden Verwaltungsakten 
durchgeführt, während das Bußgeldverfah-
ren dem Strafverfahren vorgelagert ist und 
sich nach dem Gesetz über Ordnungswid-
rigkeiten (OWiG) richtet, das auf die Straf-
prozessordnung (StPO) verweist. 

Sowohl Bußgeld als auch Zwangsgeld  haben 
das gleiche Ziel, nämlich eine nachhaltige 
Verhaltensänderung der adressierten Per-
son, also der Unternehmerin beziehungs-
weise des Unternehmers oder der Versicher-
ten, zu erreichen. 

Die Unterschiede bei der Anwendung der 
Instrumente: Während das Zwangsgeld-
verfahren ein Beugemittel ist, um erfor-
derliche Maßnahmen durchzusetzen und 
grundsätzlich so oft wiederholt werden 

kann, bis die Verpflichtung aus der Anord-
nung vom Unternehmen befolgt wird, stellt 
das Bußgeldverfahren dagegen eine Sank-
tionierung dar. Im Bußgeldverfahren wird 
der Verstoß gegen eine bußgeldbewehr-
te Unfallverhütungsvorschrift oder gegen 
eine vollziehbare Anordnung geahndet.
Ein rechtmäßig durchgeführtes Anord-
nungsverfahren ist deshalb eine entschei-
dende Grundlage sowohl für das Bußgeld- 
als auch für das Zwangsgeldverfahren. Die 
Weiche dafür stellt die Aufsichtsperson be-
reits bei ihrer Anordnung. 

Aktuell entwickeln die Unfallversiche-

rungsträger unter Federführung der DGUV 

zwei Handlungshilfen zur Ein- und Durch-

führung sowie Weiterentwicklung des 

Zwangs- und Bußgeldverfahrens. Sie sol-

len das Handeln der Träger harmonisieren 

und gleichzeitig trägerspezifische Bedarfe 

berücksichtigen. Beide Handlungshilfen 

befinden sich im Druck (Erscheinungs-

datum: voraussichtlich Juli 2023). 

https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4322/ueberwachung-und-beratung-im-wandel
https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/3170/praeventionsleistungen-der-unfallversicherungstraeger-der-deutschen-gesetzlichen-unfallversicherung
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Anordnung 

Hat die Aufsichtsperson erfolglos zu 
 Sicherheit und Gesundheit der Versicher-
ten beraten und bleiben entsprechende 
Mängel im Betrieb weiter bestehen, kann 
die Aufsichtsperson das Instrument der An-
ordnung zur Durchsetzung entsprechender 
Maßnahmen nutzen. 

Von Gesetzes wegen sind die Aufsichtsper-
sonen befugt, im Einzelfall anzuordnen, 
welche Maßnahmen Unternehmerinnen 
und Unternehmer zu treffen haben, um 

• ihre Pflichten aufgrund der Unfall-
verhütungsvorschriften zu erfüllen, 

• besondere Unfall- und Gesundheits-
gefahren abzuwenden oder 

• bei Gefahr im Verzug Schaden für 
die körperliche und geistige Unver-
sehrtheit abzuwenden (§ 19 Abs. 1 
SGB VII). 

Nur eine Aufsichtsperson, die ihre Befä-
higung zur wirksamen Überwachung und 
Beratung durch eine Prüfung nachgewie-
sen hat, kann eine Anordnung erlassen, 
die einen Verwaltungsakt darstellt. Adres-
siert werden können sowohl die Unterneh-
merin beziehungsweise der Unternehmer 
als  natürliche beziehungsweise juristische 
Person als auch Versicherte. 

Dabei ist es elementar wichtig, dass die 
im Vorfeld durchgeführte Betriebsbesich-
tigung und auch nachfolgend alle weite-
ren Ermittlungen ausreichend dokumen-
tiert werden. Aus Gründen des Nachweises 
ist eine schriftliche Anhörung vor Erlass 
einer Anordnung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 
SGB VII vorzuziehen. Der „Leitfaden für 
das Verfassen von Anordnungsschreiben 
nach § 19 SGB VII“[3] dient den Aufsichts-
personen der Unfallversicherungsträger als 
Richtschnur beim Schreiben einer recht-
mäßigen Anordnung. Überaus wichtig 
ist in der Anordnung die inhaltliche Be-
stimmtheit des Verfügungssatzes. Ist der 
Verfügungssatz nicht hinreichend bestimmt 
genug, ist die Anordnung rechtswidrig, was 
zur Folge hat, dass diese nicht mehr durch 
Zwangsgeld vollstreckbar ist. Auch ein Buß-
geld könnte dann nicht verhängt werden. 

Zwangsgeld – ein Instrument 
mit Wiederholungseffekt 

Die Anwendung von Zwangsgeld ist ein ei-
genständiges Instrument zur Durchsetzung 
einer Anordnung. Das Zwangsgeld gehört 
deshalb als gesetzlich im Verwaltungsvoll-
streckungsrecht vorgesehenes Zwangsmit-
tel potenziell zum Instrumentenkasten 
jeder Aufsichtsperson. Das Zwangsgeld-
verfahren setzt eine Anordnung voraus 
und kann zu deren Durchsetzung, ins-

besondere bei andauernden Sicherheits-
mängeln und Gesundheitsgefährdungen in 
den Betrieben, grundsätzlich zum Einsatz 
kommen. Das Zwangsgeld ist als Beuge-
mittel ein eigenständiges Instrument zur 
Erzwingung von Handlungen, Duldungen 
oder Unterlassungen im Wege des Verwal-
tungszwangs (vergleiche § 6 Verwaltungs-
Vollstreckungsgesetz – VwVG) und richtet 
sich gegen die adressierte Person der An-
ordnung, also an die Unternehmerin be-
ziehungsweise den Unternehmer (§ 136 
Abs. 3 SGB VII), gegebenenfalls auch an 
Versicherte. 

Das kaskadenförmige Zwangsgeldverfahren 
Ein Zwangsgeldverfahren ist nach dem 
VwVG des Bundes beziehungsweise den 
entsprechenden Gesetzen der Länder 
durchzuführen.[4] Zentrales Element ist die 
Androhung des Zwangsmittels, die sogar 
mit der Anordnung verbunden werden darf 
(§ 13 Abs. 2 VwVG). Die Höhe des angedroh-
ten Zwangsgeldes darf bis zu 25.000 Euro 
betragen (vergleiche § 11 Abs. 3 VwVG). 
Die spätere Zwangsgeldfestsetzung fußt 
auf der Zwangsgeldandrohung (vergleiche 
§ 14 VwVG). 

Wird die Verpflichtung aus der Anordnung 
trotz Zwangsgeldandrohung nicht erfüllt, 
so darf ein neues erhöhtes Zwangsgeld – 
zusammen mit der Festsetzung des zuvor 

Sowohl Bußgeld als auch Zwangsgeld haben das gleiche 
Ziel, nämlich eine nachhaltige Verhaltensänderung der 
adressierten Person, also der Unternehmerin beziehungs
weise des Unternehmers oder der oder des Versicherten, 
zu erreichen.“ 
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angedrohten Zwangsgeldes – angedroht 
werden. Das Zwangsgeld kann in dieser 
Weise und in der Höhe ansteigend grund-
sätzlich so oft wiederholt werden, bis die 
Verpflichtung aus der Anordnung erfüllt ist 
(vergleiche § 13 Abs. 6 VwVG). Das ist ein 
großer Vorteil dieses Instruments. 

Allerdings darf wegen der Beugefunktion 
das Zwangsgeld nicht mehr eingezogen 
werden, sobald die Verpflichtung aus der 
Anordnung erfüllt ist (vergleiche § 15 Abs. 3 
VwVG). Geleistete Zwangsgelder werden 
jedoch nicht zurückerstattet. 

Handlungshilfe zum 
Zwangsgeldverfahren 
Da es sich bei der Anordnung, der Zwangs-
geldandrohung und bei der Zwangsgeldfest-
setzung jeweils um Verwaltungsakte gemäß 
§ 31 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) 
handelt, sind Widersprüche zu erwarten. 
Die Überprüfung beziehungsweise Imple-
mentierung von Prozessabläufen kann die 
Rechtssicherheit in den konkreten Ver-
fahren erhöhen. Die Handlungshilfe zum 
Zwangsgeldverfahren (unfallversicherungs-
internes Informationsportal) möchte an die-
sem Punkt Hilfestellung geben. Sie enthält 
eine schematische Darstellung des Ablaufs 
des Anordnungs- und Zwangsgeldverfah-
rens in der Prävention, beschreibt dessen 
Eckpunkte unter Einbeziehung beispielhaf-
ter Musterschreiben sowie der rechtlichen 

Besonderheiten und skizziert die organisa-
torischen Rahmenbedingungen. 

Beugendes Zwangsgeld oder 
sanktionierendes Bußgeld? 
Aufgrund der unterschiedlichen Funktio-
nen beider Instrumente kann das Zwangs-
geld grundsätzlich sogar parallel zum Buß-
geld zum Einsatz kommen. Im Einzelfall 
ist – vor allem unter Anwendung des 
 Opportunitätsprinzips und des Verhält-
nismäßigkeitsprinzips – zu entscheiden, 
ob der Weg zum Zwangsgeld beziehungs-
weise zum Bußgeld beschritten wird. Ein 

Wechsel des einmal beschrittenen Wegs ist 
jedoch grundsätzlich bei nachvollziehbarer 
Begründung möglich. 
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Bußgeld – ein Instrument mit 
Sanktionscharakter 

Das Bußgeld ist ein Sanktionsmittel für 
Verstöße gegen bußgeldbewehrte Tatbe-
stände. Dies ist aus dem Straßenverkehr 
bekannt und löst bei niemandem einen Be-
geisterungssturm aus. Daher hat es der Ge-
setzgeber allen Unfallversicherungsträgern 
in §§ 209 ff. SGB VII zur Verfügung stellt. 

Hat die Aufsichtsperson erfolglos zu  Sicherheit und 
Gesundheit der Versicherten beraten und bleiben ent
sprechende Mängel im Betrieb weiter bestehen, kann 
die Aufsichtsperson das Instrument der Anordnung zur 
Durchsetzung entsprechender Maßnahmen nutzen.“ 

https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/3170/praeventionsleistungen-der-unfallversicherungstraeger-der-deutschen-gesetzlichen-unfallversicherung
https://publikationen.dguv.de/praevention/allgemeine-informationen/4322/ueberwachung-und-beratung-im-wandel
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Wesentliche Bußgeldtatbestände und 
adressierte Person 
Nach § 209 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VII 
kommt zum einen die vorsätzliche oder 
fahrlässige Zuwiderhandlung gegen eine 
von einem Unfallversicherungsträger erlas-
sene bußgeldbewehrte Unfallverhütungs-
vorschrift in Betracht. In diesen Fällen ist 
vor Beginn eines Bußgeldverfahrens keine 
Anordnung notwendig. Daneben gibt es 
in § 209 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII einen Buß-
geldtatbestand, der eine vorsätzliche oder 
fahrlässige Zuwiderhandlung gegen eine 
vollziehbare Anordnung nach § 19 Abs. 1 
SGB VII voraussetzt. Außerdem wird von 
einigen Unfallversicherungsträgern auch 
der Bußgeldtatbestand nach § 209 Abs. 1 
Nr. 3 SGB VII angewandt. In diesen Fäl-
len werden Bußgelder verhängt, wenn der 
Unternehmer oder die Unternehmerin die 
Maßnahmen nach § 19 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 
und 3 bis 7 nicht duldet (§ 19 Abs. 2 Satz 2 
SGB VII). 

Adressierte Person des Bußgeldbeschei-
des ist im Regelfall diejenige, die nach 
den Unfallverhütungsvorschriften oder 
den vollziehbaren Anordnungen zu einem 
bestimmten Handeln verpflichtet ist und ge-
gen diese Pflicht verstößt. Der Bußgeldrah-
men beträgt bei Vorsatz bis zu 10.000 Euro 
und bei Fahrlässigkeit bis zu 5.000 Euro. 

Weitere Rechtsgrundlagen und 
Verfahrensablauf 
Für das Bußgeldverfahren gilt die Strafpro-
zessordnung, soweit im OWiG nichts ande-
res geregelt ist. Für die Ermittlungstätigkeit 
der Aufsichtspersonen zur Beschaffung der 
notwendigen Beweismittel bestehen daher 
nach der Strafprozessordnung sehr weit-
reichende Befugnisse. Vor der Verhängung 
eines Bußgeldbescheides ist der betroffe-
nen Person im Rahmen einer Anhörung 
(§ 55 OWiG) Gelegenheit zu geben, sich zu 
den Vorwürfen zu äußern. Ist der betrof-
fenen Person im weiteren Verfahren dann 
ein Bußgeldbescheid zugestellt worden, 
hat sie die Möglichkeit, innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung einen Einspruch 
einzulegen. Dieser ist vom Unfallversiche-
rungsträger nach Erhalt zu prüfen. Falls 
diesem Einspruch nicht stattgegeben wird, 
ist das Verfahren über die Staatsanwalt-

schaft an das Amtsgericht für Strafsachen 
abzugeben. 

Bußgeld für sich ständig ändernde 
Situationen 
Aufgrund der sich ständig ändernden 
Situationen zum Beispiel auf Baustellen 
(Baufortschritt) können Verstöße gegen die 
Anordnungen nicht beziehungsweise nur 
unzureichend geahndet werden. Die Situa-
tion, die zur Anordnung geführt hat, wird 
bei einer Nachrevision meist nicht mehr 
angetroffen. Wird zum Beispiel eine so-
fort vollziehbare Anordnung für einen 
bestimmten Arbeitsbereich getroffen, so 
liegt kein Verstoß mehr gegen diese Anord-
nung vor, wenn bei einer Nachrevision in 
anderen Bereichen vor Ort weitergearbeitet 
wird oder die Mängel inzwischen beseitigt 
wurden. Bei Verstößen gegen bußgeldbe-
wehrte Vorschriften besteht unabhängig 
von der nachträglichen Beseitigung des 
Verstoßes für den Unfallversicherungs-
träger eine Ahndungsmöglichkeit. 

Einen Überblick über das Verfahren gibt 
die Handlungshilfe Bußgeldverfahren (un-
fallversicherungsinternes Informations-

Im Einzelfall ist – 
vor allem unter 
Anwendung des 
 Opportunitätsprinzips 
und des Verhältnis
mäßigkeitsprinzips – 
zu entscheiden, 
ob der Weg zum 
Zwangsgeld bezie
hungsweise zum 
Bußgeld beschritten 
wird.“ 

portal), die in ihren Anhängen auch Hin-
weise zur Ausgestaltung des Verfahrens 
und der Ermittlungstätigkeit der Aufsichts-
personen enthält. 

Fazit 

Anordnungen, Buß- und Zwangsgelder 
sind wichtige Instrumente zur Durchset-
zung von Maßnahmen für Sicherheit und 
Gesundheit der Versicherten, ohne die 
der Überwachungsauftrag gegenüber den 
Betrieben, Bildungseinrichtungen sowie 
öffentlich-rechtlichen Institutionen ein 
stumpfes Schwert bliebe. 

Zur Harmonisierung der genannten Inst-
rumente haben die Unfallversicherungs-
träger bereits 2017 einen „Leitfaden für 
das Verfassen von Anordnungsschreiben 
nach § 19 SGB VII für Aufsichtspersonen“ 
entwickelt. Im Jahre 2021 haben die Träger 
beschlossen, zwei Handlungshilfen für das 
Buß- und Zwangsgeldverfahren für die Prä-
vention zu erstellen. 

Die Handlungshilfen richten sich in erster 
Linie an Aufsichtspersonen. Sie geben den 
Unfallversicherungsträgern darüber hin-
aus wichtige Hinweise bei der Weiterent-
wicklung vorhandener Verfahren sowie zu 
erforderlichen strukturellen und organisa-
torischen Voraussetzungen bei der Einfüh-
rung eines Buß- und/oder Zwangsgeldver-
fahrens. Die Handlungshilfen werden auch 
bei der Aus- und Weiterbildung der Auf-
sichtspersonen eine zentrale Rolle spielen. 

Die beiden Handlungshilfen werden nach 
der Verabschiedung durch die Präventions-
leiterinnen- und Präventionsleiter-Konfe-
renz (PLK) das im Aufbau befindliche 
„Muster-Handbuch Prävention“ als mit-
geltende Dokumente ergänzen.  ←

Fußnoten 

[1] DGUV, 2020 
[2] DGUV, 2019 
[3] DGUV, 2017 
[4] Nachfolgend wird auf das VwVG näher 
eingegangen. 
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Spezialisierte Fachkräfte für die Überwachung 

Key Facts 

• Überwachung und Beratung erfordern kompetente Aufsichtspersonen 
mit trägerspezifischem Praxiswissen 

• Die Ausbildung zur Aufsichtsperson ist ein qualitätsgesicherter Prozess 
der Kompetenzentwicklung 

• Interdisziplinäre Zugangsvoraussetzungen erweitern das Spektrum der 
Präventionsabteilungen 

Autoren 

 Dirk Flesch 
 Dirk Gerten 

Die Anforderungen an die Präventionsdienste der Unfallversicherungsträger, professionelle und 
maßgeschneiderte Überwachungs- und Beratungsleistungen zu erbringen, sind hoch. Aufsichtsper-
sonen der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen müssen über ein breites Repertoire an Kompe-
tenzen verfügen. Ein qualitätsgesicherter Kompetenzentwicklungsprozess bildet die Grundlage. 

D ie Unfallversicherungsträger be-
schäftigen eigens für die Über-
wachung und Beratung ihrer 

Mitgliedsunternehmen/Einrichtungen 
ausgebildete und unabhängig geprüfte 
Aufsichtspersonen (§ 18 Siebtes Buch So-
zialgesetzbuch – SGB VII). Ausbildungsvor-
aussetzung dieser spezialisierten Fachkräf-
te sind umfangreiche Berufserfahrungen. 

Die Präventionsleistung „Überwachung“ 
stellt hohe Anforderungen an die Auf-
sichtspersonen (AP). Sie benötigen viel-
fältige Kompetenzen und Fähigkeiten, um 
die situationsabhängigen Anforderungen 
in Unternehmen und Organisationen er-
füllen zu können. Dementsprechend muss 
die Ausbildung der Aufsichtspersonen als 
ein Kompetenzentwicklungsprozess ver-
standen werden, bei dem sowohl bran-
chenübergreifendes Fachwissen als auch 
branchenspezifisches Spezialwissen in 
rechtssichere Handlungsschritte eingebun-
den werden. Kompetenzentwicklungspro-
zesse sind einerseits eng an das Individuum 
gebunden, sie sind anderseits verknüpft 
mit institutionellen und organisatorischen 
Kontexten. Die Ausbildung verbindet die 
Kontexte, um den Aufsichtspersonen ein 
größtmögliches Maß an Handlungskom-
petenz zu vermitteln. 

AP-Ausbildung als Konzept des 
Kompetenzerwerbs 

Die Ausbildung der Aufsichtspersonen 
orientiert sich an dem gesetzlichen Auf-
trag sowie dem aktuellen Präventionsver-
ständnis. 

Das pädagogische Fundament stellt dabei 
das Handlungslernen dar. Die Aufsichts-
person im Vorbereitungsdienst (AP i. V.) 
soll sich im Laufe der Ausbildung ausrei-
chend Kenntnisse und Kompetenzen an-
eignen können, damit sie in unterschied-
lichen Kontexten rechtssicher, angemessen 
und ergebnisorientiert handeln kann. Im 
Kontext der Überwachung bedeutet Hand-
lungskompetenz, dass die Aufsichtsperson 
einen Mangel erkennt, ihn zutreffend be-
wertet, sachgerechte Schutzmaßnahmen 
ableitet, Unternehmen bei ihrer Umsetzung 
zielführend berät. 

Kompetenzentwicklungsprozesse setzen 
eine Lernfähigkeit des Individuums vor-
aus. Darunter werden die Bereitschaft und 
Fähigkeit verstanden, Ausbildungsinhalte 
eigenständig und langfristig aufzunehmen, 
logisch zu ordnen, zu verarbeiten und aus 
eigenen Fehlern zu lernen. Die Prüfungs-
ordnungen für Aufsichtspersonen definie-

ren die Lernfähigkeit als eine Zugangsvor-
aussetzung zur AP-Ausbildung. Sie legen 
außerdem fest, dass Aufsichtspersonen vor 
Aufnahme ihrer Ausbildung mindestens 
24 Monate berufliche Erfahrungen in ihrem 
Beruf vorweisen müssen. Die intensive Vor-
bereitungszeit während der Ausbildung, 
die damit verbundenen Dienstreisen so-
wie die umfangreiche Abschlussprüfung 
vor einem externen Prüfungsausschuss 
stellen große Herausforderungen dar. Es 
kann daher eine überdurchschnittliche 
Lernbereitschaft vorausgesetzt werden, 
wenn sich Menschen trotz abgeschlos-
sener Ausbildung und beruflicher Erfah-
rungen diesen Herausforderungen stellen 
und die Ausbildung zur Aufsichtsperson 
beginnen wollen. 

Neben diesem individuellen Kontext benö-
tigen Kompetenzentwicklungsprozesse ei-
nen institutionellen und organisatorischen 
Rahmen. Dieser wird trägerübergreifend 
in den Prüfungsordnungen festgehalten, 
die von den Unfallversicherungsträgern 
erlassen werden. Das mit allen Unfall-
versicherungsträgern abgestimmte Aus-
bildungskonzept „Die Ausbildung der 
Aufsichtsperson“ untersetzt die Prüfungs-
ordnung und ist gleichzeitig die organi-
satorische Grundlage. Demnach besteht 
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die Ausbildung zur Aufsichtsperson aus 
einem trägerspezifischen Teil beim Unfall-
versicherungsträger und einem trägerüber-
greifenden Teil, der am Institut für Arbeit 
und Gesundheit der DGUV (IAG) durch-
geführt wird. 

Abgeschlossen wird die Ausbildung mit 
einer schriftlichen, praktischen und münd-
lichen Prüfung. Sie wird vor einem unab-
hängigen Prüfungsausschuss abgenom-
men und dokumentiert die Befähigung 
zur wirksamen Wahrnehmung der zen-
tralen Aufgaben einer Aufsichtsperson 
nach § 18 SGB VII. Durch standardisier-
te Prüfkriterien stellt die AP-Prüfung ein 
Qualitätssiegel dar, das ein einheitliches 
Verwaltungshandeln im Rahmen der Über-
wachung gewährleistet. 

Die trägerspezifische Ausbildung, also die 
Ausbildung der Aufsichtspersonen bei der 
jeweiligen Berufsgenossenschaft oder Un-
fallkasse, stellt den Schwerpunkt der AP-
Ausbildung dar. Sie bildet die Grundlage 
des Handlungslernens mit größtmögli-
chem Praxisbezug. Die Ausbildung findet, 
von wenigen theoretischen Grundlagen ab-
gesehen, unmittelbar in der realen Über-
wachungspraxis in Unternehmen und Or-
ganisationen statt. Zunächst begleitet die 
Aufsichtsperson im Vorbereitungsdienst 
erfahrene Kolleginnen und Kollegen. Sie 
lernt, Besichtigungen vor- und nachzube-
reiten und die Befugnisse einer Aufsichts-
person zielgerichtet einzusetzen. Mit der 
Übernahme erster eigener Besichtigungen 
im Beisein von Kolleginnen und Kollegen 
fließen im Vorbereitungsdienst einerseits 

Erfahrungen aus der eigenen Biografie ein 
und anderseits werden „neue“ Erfahrun-
gen gesammelt. Auf diese Art und Weise 
durchlaufen die Aufsichtspersonen einen 
vollständigen Handlungsbogen von der 
Vorbereitung über die Durchführung bis 
hin zur Kontrolle und Bewertung der Hand-
lungsergebnisse. 

Eng verzahnt und chronologisch an die 
trägerspezifische Ausbildung angepasst, 
findet am IAG die trägerübergreifende Aus-
bildung statt. Fachleute der Unfallversi-
cherungsträger und erfahrene Aufsichts-
personen mit einer speziellen didaktischen 
Ausbildung führen die Teilnehmenden 
durch neun Lernfelder, die Grundlagen-
wissen und branchenübergreifende The-
menstellungen vermitteln. Ein Merkmal 
der Lernfelder ist die sogenannte enge 
Verzahnung: Die Aufsichtspersonen im 
Vorbereitungsdienst bereiten sich auf die 
Lernfelder vor und wenden nach den er-
folgreich absolvierten Lernfeldern das Er-
lernte in der Praxis an. Die Durchführung 
der Ausbildung am IAG bietet für die Auf-
sichtspersonen im Vorbereitungsdienst die 
Möglichkeit des informellen Austauschs 
und für die Unfallversicherungsträger-
übergreifende Vernetzung. 

Hospitationen bei anderen Unfallversiche-
rungsträgern oder bei den für die staatliche 
Aufsicht zuständigen Stellen während der 
Ausbildung ermöglichen eine vertiefte Re-
flexion der eigenen Vorgehensweise. 

Die Weiterentwicklung von Präventions-
ansätzen, -strategien und -maßnahmen 

hat schon vor vielen Jahren zu einer Dis-
kussion über eine erweiterte personelle 
Zusammensetzung in den Präventions-
abteilungen geführt. Mit Blick auf den 
zukünftigen Einsatzbereich des Personals 
wurden die Ausbildungsvoraussetzun-
gen von Aufsichtspersonen ausgeweitet. 
 Heute bereichern Menschen mit sozial- 
oder sportwissenschaftlichen Ausbildun-
gen ganz selbstverständlich die ehemals 
typischerweise vornehmlich natur- oder 
ingenieurwissenschaftlich geprägten Prä-
ventionsabteilungen. Der damit verbunde-
ne interdisziplinäre Austausch vergrößert 
den eigenen Wissens- und Erfahrungshin-
tergrund und kann bei der Überwachung 
optimal genutzt werden. 

Fazit 

Bei der Ausbildung der Aufsichtsperso-
nen handelt es sich um einen Kompe-
tenzentwicklungsprozess. Dabei werden 
aufbauend auf der individuellen Bildungs-
biografie von Aufsichtspersonen im Vorbe-
reitungsdienst branchenspezifisches Spe-
zialwissen und branchenübergreifendes 
Fachwissen durch praktisches Anwenden 
in realen Situationen in Handlungskom-
petenz überführt. Die Inhalte stellen da-
bei kein abgeschlossenes Curriculum dar, 
sondern sie unterliegen – wie die Arbeits-
welt – kontinuierlichen Veränderungen. 
Durch die Kompetenzorientierung und den 
ständigen Abgleich mit der betrieblichen 
Praxis ist die Ausbildung der Aufsichts-
personen auch in Zukunft ein Garant für 
spezialisierte und kompetente Fachkräfte 
der Überwachung.  ←

Die Weiterentwicklung von Präventionsansätzen, 
-strategien und -maßnahmen hat schon vor vielen 
Jahren zu einer Diskussion über eine erweiterte 
personelle Zusammensetzung in den Präventions-
abteilungen geführt.“ 
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Das Zusammenspiel der Präventionsleistungen – 
ein Gewinn für Kindertageseinrichtungen 
Key Facts 

• In der frühen Kindheit werden sicherheits- und gesundheitsrelevante Grundlagen
für das weitere Leben gelegt 

• Die Präventionsleistungen der Unfallversicherungsträger unterstützen bei der
Entwicklung sicherer und gesunder Bildungseinrichtungen

• Erforderlich sind die Auseinandersetzung mit den frühkindlichen Bildungszielen
und das Wissen um die Zusammenhänge von Bildung und Gesundheit 

Autorin 

Annette Michler-Hanneken 

Die Überwachung in Bildungseinrichtungen durch die Unfallversicherungsträger stellt eine wesent-
liche Grundlage dar, um sichere Rahmenbedingungen für das tägliche Arbeiten, Lehren und Lernen 
zu schaffen. Die Bedeutung der weiteren Präventionsleistungen, insbesondere der Beratung, zeigt 
der Beitrag am Beispiel „Kindertageseinrichtung“ auf. 

W as ist erforderlich, damit Kinder 
sich zu selbstständigen, eigen-
verantwortlichen Menschen 

entwickeln? Kindertageseinrichtungen 
halten vielfältige Angebote bereit, damit 
Kinder alters- und entwicklungsbezogen 
spielen, sich bewegen, lernen können, 
 Eltern ihre Kinder verlässlich betreut und 
beaufsichtigt wissen und die Kindertages-
einrichtung selbst ihren gesetzlichen Auf-
trag erfüllt, der durch die länderspezifi-
schen Bildungspläne[1] konkretisiert wird. 
Die Unfallversicherungsträger unterstützen 
auf Grundlage des Siebten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) dabei, Kindertages-
einrichtungen zu sicheren, gesunden und 
lebenswerten Lernorten zu gestalten. Be-
sonderer Mehrwert ergibt sich für Kinder-
tageseinrichtungen durch die Gesamtheit 
der von den Unfallversicherungsträgern 
angebotenen Präventionsleistungen und 
ihre sinnvolle Verknüpfung (siehe Abbil-
dung 1). 

Die Überwachung von Kindertageseinrich-
tungen erfolgt auf Grundlage der DGUV 
Vorschrift 82 „Kindertageseinrichtungen“. 
Sie regelt die sicherheitsgerechte bauliche 
Gestaltung und Ausstattung und berück-
sichtigt das besondere Schutzbedürfnis 

von Kindern. Das staatliche Arbeitsschutz-
recht bezieht sich auf die Beschäftigten 
und kann für Kinder nur mithilfe der DGUV 
Vorschrift 1 herangezogen werden.[2] Hier-
bei ist der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit zu berücksichtigen. Die zu treffenden 
Maßnahmen müssen demnach geeignet, 
erforderlich und angemessen sein. 

Kinder sind keine kleinen 
 Erwachsenen 

Eine sichere Gestaltung der Räumlichkei-
ten und Umgebung reicht jedoch nicht 
aus, um Kinder vor Unfällen und Verlet-
zungen zu schützen. Kinder haben einen 
natürlichen Spiel- und Nachahmungstrieb, 
entscheiden häufig spontan und verfügen 
noch nicht über ausreichend Bewegungs-
sicherheit. Auch können sie die Folgen ih-
res Tuns vielfach noch nicht einschätzen. 
Die Angebote und damit verbunden das 
Aufstellen von Regeln sollten sich daher 
an dem Entwicklungsstand der Kinder ori-
entieren und unerwartetes Verhalten mit-
einbeziehen, da vernünftiges und zielge-
richtetes Handeln nicht selbstverständlich 
vorausgesetzt werden kann. Dies spiegelt 
sich auch im Unfallgeschehen[3] wider: Ein 
Großteil der Unfälle ist auf verhaltens- und 

entwicklungsbedingte Ursachen zurück-
zuführen. 

„Hilf mir, es selbst zu tun“ 

Dieser Leitsatz der Montessori-Pädagogik 
unterstreicht, dass das Sammeln von Er-
fahrungen und die aktive Eroberung der 
Welt Grundlage des Lernens und der Per-
sönlichkeitsentwicklung sind. Pädago-
gische Fachkräfte befinden sich in dem 
Spannungsfeld, auf der einen Seite Rah-
menbedingungen vorgeben, Regeln setzen 
und eine enge Aufsicht führen zu müssen, 
um Kinder vor Schaden zu bewahren. Dies 
gilt umso mehr, je jünger die Kinder sind. 
Auf der anderen Seite müssen sie Situa-
tionen schaffen und zulassen, die auch 
Risiken und Wagnisse beinhalten, damit 
Kinder sich ausprobieren, aus ihren Er-
fahrungen und Erlebnissen lernen und 
Risikokompetenz entwickeln können. Da 
Freiräume auch immer die Möglichkeit des 
Scheiterns beinhalten, müssen die Ange-
bote so gestaltet sein, dass sie nicht zu 
schweren Verletzungen oder bleibenden 
Schäden führen. Diese Herausforderung 
verlangt eine hohe Fachkompetenz des 
pädagogischen Personals und eine ent-
sprechende Abstimmung im Team. Die 
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Unfallversicherungsträger unterstützen 
mit ihren Qualifizierungsangeboten, in-
dem sie die Inhalte der pädagogischen 
Arbeit aufgreifen und in den für Sicher-
heit und Gesundheit relevanten Zusam-
menhang setzen. 

Beratung als Türöffner 

Die Beratung von Kindertageseinrichtun-
gen umfasst in der täglichen Arbeit vielfäl-

tige aktuelle Einzelanfragen, zum Beispiel 
von Einrichtungsträgern, Kitaleitungen 
oder auch Architektinnen und Architek-
ten. In Bezug auf das Außengelände einer 
Einrichtung sind das zum Beispiel Fragen 
nach der richtigen Auswahl von Pflanzen, 
der Eignung von Spielplatzgeräten für Kin-
der unter drei Jahren oder der Pflicht zum 
Helmtragen bei der Nutzung von Lauf-
rädern. Auch die Gestaltung und Modellie-
rung des Geländes selbst sind häufig The-

ma der Beratung. Welche Spielplatzgeräte 
sind sinnvoll, um den Kindern möglichst 
vielfältige Bewegungserfahrungen wie zum 
Beispiel schaukeln, balancieren, klettern, 
laufen, rollen zu ermöglichen? Mit welchen 
Angeboten kann im Schonraum die Vorbe-
reitung auf ein sicheres Verhalten im Stra-
ßenverkehr vorbereitet werden? Wie viel 
Aufsicht ist erforderlich, wenn sich eine 
bestimmte Anzahl von Kindern im Außen-
gelände aufhält? 

Abbildung 1: Das Angebot der Präventionsleistungen für Kindertageseinrichtungen im Überblick 
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Die Unfallversicherungsträger unterstützen mit ihren Qualifizie-
rungsangeboten, indem sie die Inhalte der pädagogischen Arbeit 
aufgreifen und in den für Sicherheit und Gesundheit relevanten 
Zusammenhang setzen.“ 
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Gleichzeitig wird bei der Beratung auch der 
Blick auf das gesamte System und die Orga-
nisation der Abläufe gelenkt. Denn Sicher-
heit und Gesundheit sollen nicht nur bei 
Einzelfragen berücksichtigt werden, son-
dern bestenfalls im pädagogischen Alltag 
selbstverständlich mitgedacht und gelebt 
werden. Dies kann gelingen, wenn die In-
terventionen zu Sicherheit und Gesundheit 
die Arbeit und den gesetzlichen Auftrag 
des pädagogischen Personals unterstüt-
zen und der Nutzen nicht nur erkennbar, 
sondern auch spürbar ist. 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen The-
men brauchen die Aufsichtspersonen der 
Unfallversicherungsträger neben ihrer 
fachlichen Expertise grundlegendes Wis-
sen von und die Bereitschaft zum Umgang 
mit pädagogischen Inhalten sowie Kennt-
nis über Struktur und Konzepte von Kin-
dertageseinrichtungen. Dies ermöglicht in 
der Beratung einen Dialog auf Augenhöhe, 
passgenaue Unterstützungsangebote und 
in der Folge Akzeptanz und Umsetzung 
der besprochenen Maßnahmen. Hierfür 
halten die Unfallversicherungsträger in-
terdisziplinär zusammengesetzte Präven-
tionsdienste bereit, die mit ihrer Expertise 
die Arbeit der Kindertageseinrichtungen 
unterstützen. 
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Abbildung 2: Kinder lernen mit und durch 
Bewegung 

Fazit 

Die Überwachung von Kindertagesein-
richtungen kann als Voraussetzung für 
das sichere Arbeiten, Spielen und Lernen 
angesehen werden. Um im Sinne einer 
Kultur der Prävention sicherheits- und 
gesundheitsförderliche Prozesse anzusto-
ßen, Strukturen einer Einrichtung in den 
Blick zu nehmen und den Zusammenhang 
von Gesundheits- und Bildungsqualität zu 
verdeutlichen, braucht es weitere, unter-
schiedliche Zugänge. Insbesondere die Be-
ratung spielt eine wesentliche Rolle. So-
wohl Träger als auch Kitapersonal nehmen 
die Unfallversicherungsträger als kompe-
tente Partner wahr und nutzen daher auch 
in hohem Maße deren Beratungsleistun-
gen und Informationsangebote. Mit dem 
Zusammenspiel der Präventionsleistungen 

Vor dem Hintergrund der vielfältigen Themen brauchen die Auf-
sichtspersonen der Unfallversicherungsträger neben ihrer fach-
lichen Expertise grundlegendes Wissen von und die Bereitschaft 
zum Umgang mit pädagogischen Inhalten sowie Kenntnis über 
Struktur und Konzepte von Kindertageseinrichtungen.“ 

der Unfallversicherungsträger in ihrer Ge-
samtheit und mit Blick auf die Bedarfe und 
Besonderheiten können Kindertagesein-
richtungen auf ihrem Weg zu guten, gesun-
den und sicheren Bildungseinrichtungen 
unterstützt werden.  ←
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Lassen sich Erkenntnisse aus der Compliance-
Forschung auf die Prävention übertragen? 
Key Facts 

• Die mangelnde Umsetzung der Arbeitsschutzvorschriften in den Betrieben ist 
aktueller denn je 

• Studien zur Compliance-Forschung zeigen, dass Steuerbehörden über die Art 
ihrer Ansprache, die Bereitschaft („Compliance“) Steuern zu zahlen, steigern 
können 

• Für die gesetzliche Unfallversicherung sind diese Forschungsergebnisse mit 
Blick auf die Verpflichtung der Betriebe, Arbeitsschutzvorschriften umzusetzen, 
von besonderem Interesse 

Autorinnen und Autoren 

 Dr. Katharina Gangl 
 Isabel Nöthen-Garunja 
 Dr. Roland Portuné 
 Dr. Heinz Schmid 

Dr. Katharina Gangl forscht am Institut für Höhere Studien in Wien. Im Interview beantwortet 
sie Fragen zum Einfluss verschiedener Maßnahmen von Steuerbehörden auf die Bereitschaft 
(„Compliance“), Steuern zu zahlen. Das Interview geht der Frage nach, ob diese Forschungs-
ergebnisse auf die Compliance für mehr Prävention in den Betrieben übertragbar sind. 
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Dr. Katharina Gangl 

Frau Dr. Gangl, was müssen wir uns 
unter Compliance aus verhaltenswissen-
schaftlicher Sicht vorstellen? 
Dr. Gangl: Compliance beschreibt, ob und 
wie Menschen sich an Regeln halten. Je 
nach Themenschwerpunkt gibt es viele 
verschiedene Arten von Compliance. In 
der Steuerforschung wird beispielsweise 
zwischen der Compliance mit der Zah-
lungshöhe, der Compliance mit dem Zah-
lungstermin oder der Compliance in der 
Zusammenarbeit mit den Behörden unter-
schieden. Eine Person kann dann beispiels-
weise Compliance mit der Zahlungshöhe, 
aber nicht mit dem Zahlungstermin zeigen. 

Wie sind Sie bei Ihren Untersuchungen 
zur Steuer-Compliance vorgegangen? 
Dr. Gangl: Wir untersuchen die zentrale For-
schungsfrage „Wie kann die Steuer-Com-
pliance gesteigert werden?“ mit einem 
Multi-Methoden-Ansatz aus qualitativen 
und quantitativen Forschungsprojekten. 
Wir haben beispielsweise qualitative Tie-
feninterviews mit verschiedenen Gruppen 
von Steuerzahlenden und Steuerprüfenden 
durchgeführt sowie quantitative Umfragen 
mit einer großen Anzahl von Steuerzahlen-

den aus unterschiedlichen Ländern umge-
setzt. Besonders wichtig ist die Methode des 
Experimentes, mit der wir unter suchen, wie 
verschiedene Ansätze der Steuerbehörden 
auf die Compliance wirken. 

Wie können sich das unsere Leserinnen 
und Leser in Bezug auf Ihre Forschung 
zur Steuer-Compliance vorstellen? 
Dr. Gangl: Beim Laborexperiment werden 
beispielsweise von 100 Personen zufäl-
lig 50 einem Ansatz und die anderen 50 
einem weiteren Ansatz zugeteilt und bei-
de Gruppen werden gebeten, auf ein fik-
tives Einkommen Steuern zu bezahlen. 
Wir untersuchen dann, welcher Ansatz 
zu mehr Compliance mit der Zahlungs-
höhe führt und welche psychologischen 
Prozesse mögliche Unterschiede erklären 
können. In Feldexperimenten haben wir 
mit der Steuerbehörde beispielsweise aus-
probiert, ob eine spezielle und intensive 
Betreuung von Jungunternehmerinnen 
und -unternehmern im Vergleich zur nor-
malen Betreuung die Compliance positiv 
beeinflussen kann. Die Ergebnisse waren 
gemischt, die Unternehmen haben zwar 
korrekter bezahlt, aber weniger rechtzeitig. 

Unter welchen Bedingungen zahlen 
 Betriebe denn ihre Steuern „lieber“? 
Dr. Gangl: Der wichtigste Faktor ist Ver-
trauen. Wenn die Bevölkerung den Steu-
erbehörden vertraut, dann zahlt sie auch 
ihre Steuern ehrlicher. Vertrauen bedeutet, 
dass die Bevölkerung davon überzeugt ist, 
dass die Behörde wichtige Ziele verfolgt 
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Vertrauen bedeutet, dass die Bevölkerung davon über-
zeugt ist, dass die Behörde wichtige Ziele verfolgt und 
diese Ziele professionell, motiviert und wohlwollend 
umsetzt und dass auch die Gesamtsituation (Politik, 
Wirtschaft) die Umsetzung dieser Ziele erlaubt.“ 
Dr. Katharina Gangl 

und diese Ziele professionell, motiviert und 
wohlwollend umsetzt und dass auch die 
Gesamtsituation (Politik, Wirtschaft) die 
Umsetzung dieser Ziele erlaubt. 

Gibt es neben Vertrauen weitere 
wichtige Faktoren? 
Dr. Gangl: Ein anderer wichtiger Faktor ist 
die Macht der Behörden, das heißt die Mei-
nung, dass die Behörden Steuervergehen 
aufdecken und bestrafen können. Wobei 
auch hier Vertrauen eine Rolle spielt, näm-
lich das Vertrauen, dass die Behörden ge-
zielt nur jene durch Kontrollen und Stra-
fen verfolgen, die das System ausnutzen, 
anstatt wahllos alle mit Kontrollen und 
Strafen zu drangsalieren. 

Finanzbehörden sind gesetzlich auto-
risiert, Steuern einzuziehen. Auch die 
gesetzliche Unfallversicherung hat 
Befugnisse, die ihr vom Staat über-
tragen wurden. Dazu gehört die hoheit-
liche Aufgabe der Aufsichtspersonen, 
Betriebe zu betreten, zu besichtigen, 
Maßnahmen anzuordnen und gegebe-
nenfalls zu sanktionieren. Wo sehen Sie 
Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zu 
den Finanzbehörden? Lassen sich Ihre 
Forschungsergebnisse vielleicht sogar 
auf die gesetzliche Unfallversicherung 
übertragen? 
Dr. Gangl: Eine zentrale Gemeinsamkeit ist, 
dass in beiden Fällen Behörden und die Be-
völkerung beziehungsweise Unternehmen 
miteinander kooperieren müssen. Auf theo-
retischer Ebene kann man diese zwei For-

men der Kooperation daher sicherlich mit 
den gleichen Konzepten analysieren und 
verbessern: Vertrauen, Kontrollen, Strafen 
et cetera. Dennoch gibt es in der konkreten 
Art der Kooperation, beispielsweise „Steuer-
bescheide mit Steuerberatungen erarbeiten“ 
versus „Arbeitsschutz gemeinsam mit Mitar-
beitenden umsetzen“, sehr viele Unterschie-
de. Ich denke daher, dass sich die theore-
tischen Konzepte meiner Steuerforschung, 
die ja auf Forschung aus anderen Anwen-
dungsfeldern wie der Kooperation zwischen 
Polizei und der Bevölkerung aufbaut, auf 
den Arbeitsschutz übertragen lassen. Wie 
die konkrete Umsetzung der Konzepte im 
Arbeitsschutz aussieht, muss allerdings im 
Detail erarbeitet werden. 

Im Bereich der Sicherheit und Gesund-
heit am Arbeitsplatz gibt es Betriebe, 
die über das gesetzlich Geforderte hin-
aus aktiv sind, solche, die das  Nötigste 
tun, und es gibt auch Betriebe, die 
unterhalb der gesetzlichen Vorgaben 
bleiben. Wie könnte überdurchschnitt-
liche Compliance übertragen werden? 
Dr. Gangl: Ein grundlegender Ansatz würde 
darin bestehen, zuerst mittels empirischer 
Studien wie Interviews und Umfragen die 
Motivatoren und Hindernisse für Compli-
ance in den unterschiedlichen Gruppen 
von Betrieben zu analysieren. Darauf auf-
bauend kann man dann Lösungen entwi-
ckeln und mit Experimenten auf Wirksam-
keit testen. Eine Lösungsmöglichkeit wäre 
die Kommunikation der geltenden sozialen 
Norm. 

Was bedeutet das genau? 
Dr. Gangl: Das bedeutet, dass man bei-
spielsweise jungen Gastronominnen und 
Gastronomen, die die Sicherheitsvorschrif-
ten in der Küche nicht ernst nehmen, rück-
meldet, dass die meisten Gastronomie-
betriebe sich an diese Vorschriften halten. 
Natürlich muss diese Information auch der 
Wahrheit entsprechen. Eine experimen-
telle Überprüfung würde bedeuten, dass 
man zufällig der einen Hälfte die soziale 
Norm rückmeldet und der anderen nicht 
und dann überprüft, wie sich die Einhal-
tung der Vorschriften in beiden Gruppen 
entwickelt hat. 

Dr. Katharina Gangl forscht am Institut 
für Höhere Studien in Wien. Es ist spe-
zialisiert auf wirtschafts- und sozialwis-
senschaftliche Fragen, die an aktuellen 
gesellschaftlichen Herausforderungen 
ausgerichtet sind und künftige politik-
relevante Themenstellungen antizipie-
ren. Dr. Gangl ist Psychologin und be-
schäftigt sich vorrangig mit dem Thema 
Compliance („Regelkonformität“) aus 
verhaltenswissenschaftlicher Sicht. Ihr 
Vortrag beim 16. Arbeitsschutzforum 
in 2022 zum Thema „Compliance im 
Arbeitsschutz – Strategien und Nutzen“ 
bildet die Grundlage für das Interview. 

Der Begriff „Belohnungsmacht“ aus 
Ihren Studien passt sehr gut zu unserer 
Möglichkeit, Betriebe und Bildungs-
einrichtungen mithilfe von Anreizen 
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Ich denke daher, dass sich die theoretischen Konzepte 
meiner Steuerforschung, die ja auf Forschung aus anderen 
Anwendungsfeldern wie der Kooperation zwischen Polizei 
und der Bevölkerung aufbaut, auf den Arbeitsschutz über-
tragen lassen.“ 
Dr. Katharina Gangl 

für ihr überdurchschnittliches Engage-
ment für Sicherheit und Gesundheit zu 
 belohnen. Wie erreicht man Betriebe, 
die über die Belohnungsmacht nicht zu 
erreichen sind? 
Dr. Gangl: Generell lässt sich diese Frage 
nicht beantworten. Es hängt von der je-
weiligen Motivation und Situation dieser 
Betriebe ab. Erst wenn man diese Aus-
gangssituation gut analysiert hat, kann 
man eine passende Ansprache für diese 
Betriebe erarbeiten. 

Ihr Modell der Compliance nennt sich 
„Slippery Slope Framework“. Was be-
deutet das? 
Dr. Gangl: Slippery Slope ist ein englisch-
sprachiger Ausdruck, der sich schwer di-
rekt ins Deutsche übertragen lässt. Es geht 
darum, dass in der Beziehung zwischen 
Behörden und Bevölkerung – schneller, 
als man glaubt – Teufelskreise entstehen 
können. Wenn die Behörde beispielswei-
se nur auf Kontrollen und Strafen setzt 
und den Aufbau einer Vertrauensbezie-
hung völlig vernachlässigt, dann wird die 
Compliance sofort weg sein, sobald Be-
triebe keine Kontrollen und Strafen mehr 
wahrnehmen. Das bedeutet, je mehr man 
nur auf Kontrollen und Strafen setzt, des-
to mehr Kontrollen und Strafen braucht 
man. In dem Modell nehmen wir an, dass 
dasselbe auch für Vertrauen gilt – wenn 
man nur auf Vertrauen setzt, muss man 
auch hier ständig investieren. Kommt es zu 
einem Vertrauensbruch und die Betriebe 
beginnen den Behörden zu misstrauen, 

dann kann sich auch schnell ihre Com-
pliance reduzieren. 

Können Sie uns ein Beispiel dazu 
 nennen? 
Dr. Gangl: Ein Beispiel wäre, wenn ein Be-
trieb, der sich an alle Regeln hält, den Ein-
druck bekommt, dass die Konkurrenz das 
nicht tut und die Behörden hier auch nicht 
reagieren. Um dieses Abrutschen in Teu-
felskreise zu vermeiden, sollten Behörden 
eine kluge Mischung aus Kontrollen und 
Vertrauen umsetzen. 

Wie unterscheiden Sie in Ihrem Modell 
„Zwangsmacht“ von der legitimen 
Macht? 
Dr. Gangl: Zwangsmacht bedeutet, dass ich 
jemanden durch Gesetze, Kontrollen und 
Strafen zwinge, das zu tun, was ich will. 
Legitime Macht bedeutet, ich versuche je-
mand durch beispielsweise Information 
und Mitspracherecht vom Sinn der gel-
tenden Regeln zu überzeugen, sodass sich 
die Person freiwillig an die Regeln hält. 
In beiden Fällen folgt die Bevölkerung der 
Macht, aber die dahinterliegenden Motiva-
tionen sind ganz andere. 

Die Aufsicht der gesetzlichen Unfallver-
sicherung setzt nicht ausschließlich auf 
Kontrolle und Sanktionen. In erster Linie 
will sie Betriebe von Sicherheit und 
Gesundheit überzeugen und beraten. 
Wie beurteilen Sie das im Lichte Ihrer 
Forschungsergebnisse? 
Dr. Gangl: Der Ansatz ist prinzipiell klug. 

Sie sprechen in Ihren Publikationen von 
„Nudging“, also dem sanften Druck, um 
Verhaltensänderungen zu erzielen. Wie 
nachhaltig ist das? 
Dr. Gangl: Wie langfristig Nudging-Maß-
nahmen wirken, wurde bisher noch nicht 
umfassend untersucht. Viele der Nudging-
Maßnahmen setzen aber darauf, dass sie 
permanent in der jeweiligen Entschei-
dungssituation zum Einsatz kommen. Bei-
spielsweise würde man eine Erinnerung an 
wichtige Termine nicht nur einmal schi-
cken, sondern jedes Mal, wenn sich die-
ser wichtige Termin – zum Beispiel eine 
Vorsorgeuntersuchung – wiederholt. Ich 
denke daher, diese Erinnerungen wirken 
auch wiederholt. 

Haben Sie ein konkretes Beispiel dafür? 
Dr. Gangl: Wir haben in Wien versucht, 
Menschen durch Naturbilder an den Wän-
den dazu zu bringen, ihren Müll korrek-
ter zu entsorgen. Diese Naturbilder hatten 
auch nach sieben Wochen immer noch ei-
nen positiven Effekt auf das Verhalten. Ins-
gesamt denke ich daher, dass es Situatio-
nen gibt, in denen Nudging-Maßnahmen 
auch langfristig funktionieren und sich 
nicht abnutzen. 

Vielen Dank, Frau Dr. Gangl, für das 
Interview.  ←

Das Interview führten Isabell Nöthen-Garunja, 

Dr. Roland Portuné, Dr. Heinz Schmid, DGUV. 
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Blick zurück nach vorn 

Key Facts 

• Die Prävention der gesetzlichen Unfallversicherung ist seit ihrem Bestehen 
einem steten Wandel ausgesetzt 

• Die Folgen veränderter Rahmenbedingungen für die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit aufzugreifen und sie für Betriebe aufzubereiten, ist Teil der „DNA“ 
der Prävention 

• Nach der Corona-Pandemie steht die Prävention vor der Herausforderung einer 
globalen klimatischen Gesundheitsgefahr: der Erderwärmung 

Autor 

 Dr. Heinz Schmid 

Welche Bedeutung Prävention tatsächlich hat, zeigte die Corona-Pandemie. Sonst eher Randthema 
öffentlichen Interesses rückte der Arbeitsschutz auf einen der vorderen Plätze der medialen Agenda. 
Aber was macht die Prävention der gesetzlichen Unfallversicherung aus? Wie ist sie zu dem gewor-
den, was sie heute ist? Ein Blick zurück hilft, zumal die Herausforderungen nicht geringer werden. 

W as die Prävention der gesetzli-
chen Unfallversicherung aus-
macht, ist, dass die Prävention 

in den vergangenen fast 140 Jahren poli-
tisch auf immer breitere Füße gestellt wur-
de und sie sich dem Wandel immer wieder 
gestellt hat. Es gibt einige für die Präven-
tion zentrale politische Entscheidungen. 
Ihre erste Aufgabe war es, Arbeitsunfälle 
zu verhüten, 1925 kam die Verhütung von 
Berufskrankheiten hinzu. In den 1960er-
Jahren wurde die Unfallversicherung be-
auftragt, „Prävention mit allen geeigneten 
Mitteln“ zu betreiben. Das war der ers-
te und gern übersehene Schritt zu mehr 
Ganzheitlichkeit in der Prävention. Mit der 
Ausdehnung des Versicherungsschutzes 
auf Kinder, Schülerinnen, Schüler und 
Studierende stand die Unfallversicherung 
1971 vor der Herausforderung, einen völlig 
neuen Präventionsbereich aufzubauen. 
Im Jahr 1996 beauftragte der Staat die 
Unfallversicherung mit der Verhütung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren – 
das war der zweite Schritt einer ganzheit-
lichen Betrachtung, der dazu führte, dass 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
heute gleichberechtigte Säulen sind. Es 
existieren weitere wichtige politische Ent-
scheidungen zur Prävention, wie die Ver-
einbarung zwischen Bund, Ländern und 
Unfallversicherung einer  Gemeinsamen 

Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) 
2007, den Erlass des  Präventionsge-
setzes (PrävG) 2015 oder das Inkrafttre-
ten des  Arbeitsschutzkontrollgesetzes 
(ArbSchKonG) im Jahre 2020. Auch das 

 Klimaschutzgesetz (KSG) wird das Prä-
ventionshandeln beeinflussen. 

Folgen des erweiterten 
 Präventionsauftrags 

Der erweiterte Präventionsauftrag führte 
zu interdisziplinären Präventionsabteilun-
gen bei den Unfallversicherungsträgern: 
Neben Fachkräften des Ingenieurwesens 
kamen Fachleute verschiedener Naturwis-
senschaften, Gesundheitswissenschaften, 
der Psychologie sowie weitere Professionen 
hinzu. Eine komplexer werdende Arbeits-
welt lässt sich nicht mehr mit einer einzi-
gen Profession erklären. Die interdiszipli-
näre Zusammenarbeit spiegelt sich auch in 
den Fachbereichen[1] sowie den Instituten 
der DGUV[2] wider. Interdisziplinarität ist in 
der wissenschaftlichen Forschung längst 
„Goldstandard“. Die Unfallversicherung 
ist demnach in guter Gesellschaft. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die ge-
nannten gesetzlichen Änderungen waren 
alle politisch motiviert und gewollt. Sie 
haben die Prävention der Unfallversiche-

rung nicht nur grundlegend beeinflusst, 
sondern in erster Linie gestärkt. Die Unfall-
versicherung war unter anderem deshalb 
in der Lage, technologischen, wirtschaftli-
chen und gesellschaftlichen Veränderungen 
ganzheitlich zu begegnen. Die Politik setzt 
seit jeher großes Vertrauen in die gesetz-
liche Unfallversicherung. 

Die Bedeutung der 
 Branchengliederung 

Der Branchenbezug hat sich bis heute be-
währt, das hat die fast drei Jahre dauernde 
Corona-Pandemie gezeigt. Die gesetzliche 
Unfallversicherung richtete zu Beginn der 
Pandemie in kürzester Zeit gemeinsam mit 
Bund und Ländern einen Steuerkreis ein, 
um den Betrieben und Bildungseinrich-
tungen (branchen-)spezifische Hilfen an 
die Hand zu geben. Schon Franz Kafka, 
der wohl berühmteste Arbeitsschützer, hat 
sich im damaligen Königreich Böhmen für 
die Branchengliederung[3] nach deutschem 
Muster eingesetzt. 

Herausforderungen heute 

Aufgrund der genannten gesetzlichen 
 Basis vertritt die Prävention der Unfall-
versicherung zwangsläufig eine andere Art 
der Überwachung als die der staat lichen 

https://www.gda-portal.de/DE/Home/Home_node.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl115s1368.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s1368.pdf%27%5D__1683625659926
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl120s3334.pdf%27%5D__1683625675812
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/KSG.pdf
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Arbeitsschutzaufsicht. Das haben die Un-
fallversicherungsträger 2022 in einem Ar-
gumentationspapier[4] erneut bekräftigt. 
Der Dualismus ist daher kein überflüssiges 
Konstrukt. In den Überwachungsauftrag 
der Unfallversicherung bringen zudem bei-
de Sozialpartner ihre Interessen ein. 

Seit 2018 ist die Weiterentwicklung des 
Überwachungs- und Beratungsverständ-
nisses ein strategischer Arbeitsschwer-
punkt der Unfallversicherung. Im selben 
Jahr wurde auf Beschluss der Unfallver-
sicherungsträger ein „Muster-Handbuch 
Prävention“ als Grundlage für ein einheit-
licheres Präventionshandeln in Angriff ge-
nommen. Das Handbuch enthält bisher 
vier von  zehn Präventionsleistungen. 

Der Vorstand der DGUV hat 2020 eine Posi-
tion zu „Überwachung und Beratung im 
Wandel“ beschlossen. Die Präventions-
leiterinnen- und Präventionsleiter-Konfe-
renz (PLK) hat im Anschluss eine Arbeits-
gruppe zur Umsetzung der Position ins 
Leben gerufen. Zur Umsetzung gehören 
unter anderem eine stärkere Digitalisie-
rung der Aufsicht, eine Harmonisierung 
der Buß- und Zwangsgeldverfahren und 
eine stärkere  digitale Vernetzung der für 
die Überwachung und Beratung relevan-
ten Bereiche innerhalb der Unfallversi-
cherung (wie Berufskrankheiten-, Reha-, 
Regress-, Mitglieds- und Beitragsbereich). 

Auch die Lotsenrolle der Aufsichtsperson 
soll gestärkt werden, um insbesondere bei 
Fragen zu Leistungen anderer Sozialleis-
tungsträger auskunftsfähig zu sein. 

Kernfragen der Zukunft 

Die Digitalisierung hat längst nicht ih-
ren Höhepunkt erreicht. Mit der künstli-
chen Intelligenz (KI) – und konkret mit 
ChatGPT – erreicht sie eine neue Dimen-
sion. KI könnte helfen, die Besichtigungs-
quote zu erhöhen, wenn es gelänge, die 
Aufsichtspersonen virtuell in den Betrieb 
zu „beamen“, um diesen zu überwachen. 
Auch eine Teleüberwachung ist im Ge-
spräch. Während der Corona-Pandemie 
gingen einige Träger zur Selbstauskunft 
der Betriebe über – auch hierüber gilt es 
nachzudenken. 

Von der globalen Klimaerwärmung ist auch 
die Prävention betroffen. Gefährdungen 
durch natürliche Hitzeeinwirkung am Ar-
beitsplatz sind nicht neu. Was neu ist, sind 
die von Hitze betroffenen Versichertenzah-
len sowie Dauer und Ausmaß der Hitze-
perioden: Sie werden steigen, und es wird 
Personengruppen geben, die bisher nicht 
betroffen waren. Die stellvertretende Vor-
sitzende des Gesundheitsausschusses des 
Deutschen Bundestages, Kirsten Kappert-
Gonther, begrüßte im Rahmen der Veröf-
fentlichung des Gutachtens  „Resilienz 
im Gesundheitswesen – Wege zur Bewäl-
tigung künftiger Krisen“ die Thematisie-
rung des Klimawandels (  Ärzteblatt). Sie 
berichtete von einem Projekt der Charité, 
bei dem die Körpertemperatur der Beschäf-
tigten der Intensivpflege während heißer 
Tage gemessen wurde. Manche Pflegekräf-
te hatten eine signifikant erhöhte Körper-
temperatur, so Kappert-Gonther, andere 
sogar Fieber. 

Auch Großschadensereignisse im Zusam-
menhang mit der Klimaerwärmung wie 
Überschwemmungen im Ahrtal 2021 oder 
Waldbrände, die in ihrer Anzahl und ihrem 
Umfang neu sind, stellen künftige Themen 
dar. Ebenso ist die zunehmende Gewalt ge-
gen Rettungs- und Einsatzkräfte oder auch 
gegen Aufsichtspersonen ein Thema der 
Zukunft. 

Da die Unfallversicherungsträger bei ih-
rer Personalgewinnung auf den gleichen 
Arbeitsmarkt zugreifen, wie Betriebe der 
freien Wirtschaft, wird der Fachkräfteman-
gel die Unfallversicherung weiter beschäf-
tigen. Ein Mangel an Fachleuten schwächt 
langfristig die Aufsicht. 

Zusammenfassung 

Für die gesetzliche Unfallversicherung ist 
Prävention seit jeher ein starkes Standbein. 
Um den steigenden Kosten im Gesundheits-
wesen entgegenzuwirken, ist Prävention 
das Gebot der Stunde. 

Dreh- und Angelpunkt der Prävention der 
Unfallversicherungsträger sind die Über-
wachung und Beratung als hoheitliche 
Aufgaben. Diese beiden Präventionsleis-
tungen sind für die gesetzliche Unfallversi-
cherung die „Türöffner“ in die Betriebe. Sie 
werden von weiteren Präventionsleistun-
gen[5] flankiert und erlauben, einen ganz-
heitlichen Ansatz zu verfolgen.  Beide Auf-
träge gilt es zu wahren. 

Es gibt nur eines, was auf Dauer teurer ist 
als Prävention – keine Prävention (abge-
ändert nach John F. Kennedy).  ←

Die Digitalisierung 
hat längst nicht ihren 
Höhepunkt erreicht. 
Mit der künstlichen 
Intelligenz (KI) – und 
konkret mit ChatGPT 
– erreicht sie eine
neue Dimension.“

Fußnoten 

[1] Fachbereiche der DGUV (https://dguv.de/
de/praevention/fachbereiche_dguv/) 
[2] Institut für Arbeitsschutz (IFA); Institut 
für Arbeit und Gesundheit (IAG) Institut für 
Prävention und Arbeitsmedizin (IPA) 
[3] Kafka, Franz: Amtliche Schriften, 
S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2004, 
S. 297 
[4] Unsere Art der Überwachung - eine 
Grundhaltung! https://www.dguv.de/de/
praevention/praev_lohnt_sich/grundla-
gen_praev/praeventionsleistungen/index.
jsp 
[5] Präventionsleistungen der Unfallversi-
cherungsträger der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung; veröffentlicht 2009 – 
redaktionell überarbeitet 2016 und 2019 

https://www.dguv.de/de/praevention/praev_lohnt_sich/grundlagen_praev/praeventionsleistungen/index.jsp
https://www.svr-gesundheit.de/fileadmin/Gutachten/Gutachten_2023/Gesamtgutachten_ePDF_Final.pdf
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/141622/Sachverstaendigenrat-Bund-soll-Vorgaben-fuer-Hitzeschutz-machen
https://dguv.de/de/praevention/fachbereiche_dguv/
https://www.dguv.de/de/praevention/praev_lohnt_sich/grundlagen_praev/praeventionsleistungen/index.jsp
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Blei und Diisocyanate: EU plant neue 
europäische Grenzwerte 
Autorin 
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Nachrichten 
aus Brüssel

A nfang des Jahres hat die Europäi-
sche Kommission angekündigt, 
zum Schutz von Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmern neue Grenzwerte 
für die gesundheitsschädlichen Chemika-
lien Blei und Diisocyanate einzuführen. 
Genauer gesagt, sollen die Grenzwerte von 
Blei überarbeitet und für Diisocyanate erst-
mals eingeführt werden. 

Die Europavertretung der Deutschen Sozial-
versicherung (DSV) begrüßt diesen Schritt 
ausdrücklich. Denn Blei kann sich bei 
Frauen schädlich auf die Sexualfunktion, 
die Fruchtbarkeit und die Fötusentwicklung 
auswirken sowie negative Folgen für das 
Nervensystem, Nieren, Herz und Blut haben. 
Diisocyanate können zu Atemwegserkran-
kungen und allergischen Hautreaktionen 
führen. Allerdings gibt es methodische 
Probleme bei der Messung von Grenzwerten 
für diese Stoffe. Deshalb bleiben aus Sicht 
der Deutschen Sozialversicherung Europa-
vertretung weiterhin Maßnahmen wichtig, 
um das Expositionsrisiko so gering wie 
möglich zu halten. 

Doch wo genau sind Beschäftigte eigent-
lich den Stoffen ausgesetzt? Bleibelastung 
am Arbeitsplatz kann beispielsweise beim 
Auftragen von bleihaltigen Anstrichstoffen 
im Zuge einer Restaurierung oder bei der 

Produktion von Elektroautos vorkommen. 
Diisocyanate finden in vielen Bereichen 
des Bauwesens Anwendung, etwa im 
Bauschaum. Aufgrund der Häufigkeit, mit 
der diese chemischen Stoffe verwendet 
werden, ist die Initiative zu den Grenz-
werten für Blei und Diisocyanate ein wich-
tiger Schritt für die Stärkung der Sicherheit 
und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

Die Europäische Kommission rief betrof-
fene Organisationen dazu auf, sich an einer 
Konsultation des entsprechenden Richtlini-
enentwurfs zu beteiligen. Die DSV prüfte in 
enger Zusammenarbeit mit der DGUV den 
Richtlinienentwurf und weist  in einem 
Feedback auf methodische und praktische 
Umsetzungsschwierigkeiten hin. 

Die Europäische Kommission schlägt eine 
Senkung der Grenzwerte zur Exposition 
von Blei vor. Besonders wichtig ist hier 
der Biologische Grenzwert (BGW), denn 
dieser umfasst sowohl die inhalative als 
auch die orale Exposition gegenüber Blei, 
die beispielsweise durch bleihaltigen Staub 
an Händen verursacht werden kann. Der 
Biologische Grenzwert ist daher aussage-
kräftiger als der Arbeitsplatzgrenzwert 
(AGW), der sich allein auf die Belastung 
durch Blei in der Luft bezieht. Da aber auch 
die Einhaltung niedrigerer Grenzwerte 
keine gesundheitliche Unbedenklichkeit 
garantiert, bleiben weiterhin persönliche 
Hygiene- sowie technische und organisa-
torische Schutzmaßnahmen am Arbeits-
platz wichtig. Dies wurde auch so an die 
Europäische Kommission kommuniziert. 

Auch der vorgeschlagene Arbeitsplatzgrenz-
wert von Diisocyanaten hat einen Haken. 
Denn ein und derselbe Grenzwert kann 

nicht für alle Diisocyanate gleichermaßen 
angewendet werden, ohne dass wesent-
liche Informationen verloren gehen, zum 
Beispiel zur Toxizität der verschiedenen 
Diisocyanate. Zudem stößt die Berechnung 
bei bestimmten Diisocyanaten an Grenzen, 
weshalb im Prinzip ein weiterer, spezieller 
Grenzwert benötigt wird. 

Die Europäische Kommission schlägt 
zudem einen Grenzwert für die Über-
wachung von kurzzeitig erhöhten Exposi-
tionen vor. Es ist aber schwierig, Werte zu 
definieren, ab wann genau eine Exposition 
gegenüber Diisocyanaten nicht gesund-
heitsschädlich ist. Denn dies ist individuell 
sehr unterschiedlich. Deshalb bleiben die 
betriebliche Überwachung und möglichst 
der Ausschluss von kurzzeitig erhöhten 
Expositionen relevant. 

Da bei Diisocyanaten grundsätzlich 
Schwierigkeiten bestehen, Expositionen 
genau festzustellen, sollten auch Mess-
geräte und -verfahren weiterentwickelt 
werden. Bis dahin gilt es, bestehende 
Schutzmaßnahmen auf ihre Wirksamkeit 
zu überprüfen, anzupassen und für die 
nötige Schutzausrüstung zu sorgen. 

Wie geht es weiter? Der Kommissionsvor-
schlag wird nun vom Europäischen Parla-
ment und vom Rat erörtert. Im Ausschuss 
für Beschäftigung und soziale Angelegen-
heiten (EMPL) können die Abgeordneten 
Änderungsanträge zu dem Richtlinien-
vorschlag der Europäischen Kommission 
formulieren. Der Termin der Abstimmung 
im Ausschuss steht schon fest: Es ist 
der 7. September 2023. Die Diskussionen 
werden sich also noch bis in den Spät-
sommer hinziehen.  ←

https://dsv-europa.de/lib/Hintergrund/Feedback_Blei-und-Diisocyanate_DGUV_final.pdf
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Versicherungsschutz eines Chormitglieds 
auf dem Weg zum Adventskonzert einer 
Kirchengemeinde 

BSG, Urteil vom 08.12.2022, 
Az. B 2 U 19/20 R 

Autorin 

 Prof. Dr. Susanne Peters-Lange 

Ein ehrenamtlich tätiges Chormitglied eines privaten Frauenchors, der im Rahmen eines Advents-
konzerts in einer evangelischen Kirchengemeinde auftritt, steht nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b 
SGB VII unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung; zuständig ist bei einem Unfall im 
Sinne von § 8 SGB VII die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft. 

D ie Klägerin verunglückte auf dem Weg zu einem von einer 
Kirchengemeinde veranstalteten öffentlichen „Advents-
singen“ schwer, an dem sie als Mitglied eines privaten 

Frauenchors unentgeltlich teilnehmen wollte. Die Teilnahme des 
Chors basierte auf einer Vereinbarung zwischen dem Chor und dem 
Pfarrer der Kirchengemeinde, die das Konzert unter der  Rubrik 
„Kirchliche Nachrichten“ als „Weihnachtskonzert“ in ihren Räum-
lichkeiten angekündigt hatte. Die später im Verfahren beigeladene 
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) prüfte ihre Zuständig-
keit, lehnte aber ein Tätigwerden im Auftrag einer Religionsge-
meinschaft ab, weil die Initiative vom Chor ausgegangen sei. 

Die zunächst beklagte Unfallkasse lehnte den Versicherungsschutz 
auf der Grundlage ihrer Satzung für ehrenamtlich Tätige und bür-
gerschaftlich Engagierte, soweit diese nicht schon nach § 2 Sozial-
gesetzbuch (SGB) VII gesetzlich oder freiwillig versichert sind, 
ab. Demgegenüber bejahte das Sozialgericht (SG) eine (durch 
die Satzung der Unfallkasse versicherte) dem Gemeinwohl die-
nende unentgeltliche Tätigkeit, die für eine Organisation erfolgt 
sei, die ohne Gewinnerzielungsabsicht Aufgaben ausführt, die 
im öffentlichen Interesse liegen oder gemeinnützige beziehungs-
weise mildtätige Zwecke förderte: Der Amateurchor sei im Sinne 
von § 52 Abgabenordnung (AO) gemeinnützig, indem er selbst-
los tätig werde und der Pflege des Chorgesangs und damit der 
Förderung der Allgemeinheit im Sinne der Förderung von Kunst 
und Kultur diene. Ein vorrangiger Versicherungsschutz nach § 2 
Abs. 1 Nr. 10 Buchst. a SGB VII entfiele, weil der privatrechtlich 
organisierte Chor keine Einrichtung des öffentlichen Rechts sei. 
Auch das Tätigwerden für eine kirchliche Einrichtung (§ 2 Abs. 1 
Nr. 10 Buchst. b SGB VII) habe mangels Auftrags der Gemeinde 
nicht bestanden, die lediglich ihre Räumlichkeiten zur Verfügung 
gestellt habe. Im Berufungsverfahren wurde eine ehrenamtliche, 
im Wesentlichen dem Gemeinwohl dienende Tätigkeit der Kläge-
rin hingegen abgelehnt und stattdessen von einer Tätigkeit mit 
gespaltener Handlungstendenz ausgegangen, bei der eigenwirt-

schaftliche Zwecke überwogen: Das Singen im Chor sei vorrangig 
zur Freizeitgestaltung und Befriedigung persönlicher Interessen 
(Freude am Singen und der Gemeinschaft) bestimmt gewesen (LSG, 
Urteil vom 24.09.2020, Az. L 6 U 14/20, UV Recht & Reha Aktuell 
[UVR] 04/2021 vom 30.04.2021, S. 145). Im Übrigen reiche eine 
einfache Mitgliedschaft in dem nachträglich als gemeinnützig an-
erkannten Verein auch nicht aus, um als ehrenamtliche Tätigkeit 
im Sinne öffentlicher Aufgabenwahrnehmung gelten zu können. 

Das Bundessozialgericht (BSG) folgte dem nicht: Vielmehr sei mit 
der Neufassung des § 2 Nr. 10 SGB VII durch das Gesetz zur Ver-
besserung des unfallversicherungsrechtlichen Schutzes bürger-
schaftlich Engagierter und weiterer Personen (UVSchVerbG) vom 
9. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3299) der Versicherungsschutz für 
ehrenamtliche Tätigkeiten in diesem Bereich ausgeweitet worden. 
Die Neufassung des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b SGB VII habe dabei 
insbesondere der Entwicklung Rechnung getragen, dass auch im 
kirchlichen Bereich religionsgemeinschaftliche Aufgaben ver-
stärkt durch Ehrenamtliche oder privatrechtliche  Organisationen 
unentgeltlich erfüllt werden, um die vielfältigen und sehr unter-
schiedlich ausgestalteten Formen ehrenamtlichen Engagements 
breit zu erfassen. Das Singen im Laienchor gehöre dem weiten 
Verständnis ehrenamtlicher Tätigkeit folgend zu dem Kreis von 
anerkannten Tätigkeiten, da es unter anderem im bundesweiten 
Verzeichnis „Immaterielles Kulturerbe“ der Deutschen UNESCO 
Kommission e. V. unter der Rubrik „Chormusik in Amateurchö-
ren“ aufgeführt ist. Der Ausübung eines konkret-funktionalen 
„Amtes“ im Sinne der Übertragung eines bestimmten Aufgaben-
bereichs oder Pflichtenkreises an einen „Amtswalter“ bedürfe es 
seit Inkrafttreten des UVSchVerbG nicht mehr, da es Ämter im 
eigentlichen Sinne in privatrechtlichen Organisationen über die 
organschaftlichen Vertreter hinaus nicht gebe. Damit seien das 
gemeinsame Besorgen eines Kreises von Geschäften, das arbeits-
teilige Mitwirken in einer gemeinwohlorientierten Einrichtung 
oder die Wahrnehmung eines vorher festgelegten Aufgaben kreises 
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ausreichend. Dem sei die Klägerin mit der mitgliedschaftlich über-
nommenen Verpflichtung, an den Veranstaltungen, Auftritten 
und Darbietungen des Amateurchors in der Stimmgruppe mitzu-
wirken, die ihr die Chorleiterin jeweils zugewiesen hatte, nach-
gekommen. 

Damit sei die Klägerin am Unfalltag im Sinne von § 2 Nr. 10 Buchst. b 
SGB VII als Mitglied des Frauenchors für eine privatrechtliche 
 Organisation mit ausdrücklicher Einwilligung einer Religionsge-
meinschaft ehrenamtlich tätig geworden. Der ablehnende Bescheid 
der beigeladenen VBG konnte angesichts der unbeschränkten Zu-
lassung der Revision durch das Berufungsgericht als Teil des Be-
rufungsverfahrens, in dem vonseiten der Klägerin hilfsweise die 
Aufhebung des Ablehnungsbescheids beantragt worden war, im an-
hängigen Revisionsverfahren (erstmals) aufgehoben werden.  Diese 
für die beigeladene Trägerin sicherlich überraschende Wendung des 
Verfahrens, nachdem zuvor von keiner Tätigkeit im Auftrag oder 
mit ausdrücklicher Einwilligung der Kirchengemeinde ausgegangen 
worden war, lässt die Tragfähigkeit der diesbezüglichen tatsäch-
lichen Feststellungen, auf deren Grundlage das BSG entschieden 
hat, etwas dünn erscheinen. Jedoch ist von einer ausdrücklichen 
Einwilligung auszugehen, denn sonst hätte der Chor nicht in den 
Räumlichkeiten der Kirchengemeinde auftreten können, was tat-
sächlich auch geschah. Selbst wenn die Zurverfügungstellung der 
Räume für die private Organisation noch nicht ausreicht für eine 
Einwilligung in deren ehrenamtliches Tätigwerden, so ist das BSG 
letztlich zu Recht davon ausgegangen, dass hier eine Zuordnung 
zum eigenen Aufgabenbereich mit dem Einvernehmen der Nut-
zung für das „Adventssingen“ und der Ankündigung im eigenen 
Publikationsorgan gegeben war. 

Mithin bedurfte es einer rechtlichen Bewertung des Chorsingens 
als ehrenamtlicher Betätigung, nachdem das Landessozialgericht 
(LSG) hier eine durch eigenwirtschaftliche Motive geprägte unver-
sicherte Tätigkeit (im Sinne von Hobby, Freude am gemeinschaft-
lichen Singen und damit Freizeitgestaltung) angenommen hatte. 
Beim unvoreingenommenen Lesen des Urteils mutet die Heraus-

hebung unter Referenz zur Deutschen UNESCO-Kommission eines 
Laienchors, der „dieses immaterielle Kulturerbe fördern und dem 
Gemeinwohl dienen“ wollte, eher pathetisch an – eine Deutung 
des Chorsingens als Hobby oder Liebhaberei wird dem natürlichen 
Empfinden dieser Betätigung selbst mit guter alter Tradition eher 
gerecht. Wenn es nunmehr im Kern nur noch darauf ankommt, 
dass eine Tätigkeit unentgeltlich ausgeübt wird und immateriellen 
Werten, ideellen Zwecken oder dem Gemeinwohl dient (so das BSG 
unter II. 3 der Gründe), wird die ehrenamtliche Betätigung sehr 
weit gefasst: Sie könnte nicht nur auf Teilnehmende an Pfadfin-
dergruppen oder gar karnevalistischen Brauchtumsveranstaltun-
gen, sondern auch auf neuere Betätigungen zivilgesellschaftlichen 
Engagements wie Teilnehmende an Food-Charing-Initiativen oder 
Aktionen von Klimaschutzaktivisten und Klimaschutzaktivistin-
nen erstreckt werden. Ob das weitere vom BSG genannte Indiz für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit, dass sie „[…] – jenseits pflichtiger 
Ehrenämter – freiwillig aufgenommen und im Rahmen einer ge-
meinwohlorientierten Organisation erfolgt, die ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht Aufgaben erfüllt, die im öffentlichen Interesse liegen 
oder gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder soziale Zwecke 
fördern“, für Abgrenzungen geeignet ist, erscheint schon im Hin-
blick auf die nur abgeschwächte indizielle Bedeutung zweifelhaft. 
So erfüllen auch die genannten Beispiele bei privatrechtlich orga-
nisierter gemeinschaftlicher Betätigung im Zweifel dieses Erforder-
nis. Für Grenzziehungen wird häufig auch nicht die in § 2 Nr. 10 
Buchst. b SGB VII geforderte Anbindung an eine einvernehmliche 
Tätigkeit mit Religionsgemeinschaften sorgen, denn diese sind, 
worauf das BSG zum Ende (unter II. 4 der Gründe) selbst hinweist, 
bei der Bestimmung des eigenen Aufgabenbereichs frei und ent-
scheiden selbst, welche Tätigkeiten und Zielsetzungen sie sich zu 
eigen machen. Daher erscheint eine gewisse Sorge vor einer wei-
teren Ausdehnung des Versicherungsschutzes (auch und gerade 
im Rahmen der Versicherung kraft Satzung nach § 3 Abs. 1 Nr. 4 
SGB VII) angebracht.   ← 

Die Inhalte dieser Rechtskolumne stellen allein die Einschätzungen 

des Autors/der Autorin dar. 

Selbst wenn die Zurverfügungstellung der Räume für die  private 
 Organisation noch nicht ausreicht für eine Einwilligung in  deren 
 ehrenamtliches Tätigwerden, so ist das BSG letztlich zu Recht 
 davon ausgegangen, dass hier eine Zuordnung zum eigenen 
Auf gabenbereich mit dem Einvernehmen der Nutzung für das 
 ‚Adventssingen‘ und der Ankündigung im eigenen Publikations
organ gegeben war.“ 
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Verkehrsgerichtstag: Peter Mlodoch ist neuer Geschäftsführer 

D er Deutsche Verkehrsgerichtstag 
bekam zum 1. April 2023 einen neu-
en Geschäftsführer. Der Vorstand 

des Verkehrsgerichtstages hat sich ein-
stimmig für den 66-jährigen Journalisten 
und Juristen Peter Mlodoch als Nachfolger 
für den bisherigen Geschäftsführer Rupert 
Schubert entschieden. 

Peter Mlodoch ist seit 2001 unter anderem 
für den Bremer „Weser-Kurier“ als Nieder-
sachsen-Korrespondent in Hannover tätig. 
Seit 1987 berichtet Mlodoch für verschie-
dene Medien vom Verkehrsgerichtstag aus 
Goslar. 

Sein Erstes juristisches Staatsexamen leg-
te Mlodoch 1980 in Tübingen ab, wo er an-
schließend ein Volontariat beim „Schwä-
bischen Tagblatt“ absolvierte. Nach dem 
Referendariat und dem Zweiten Staatsexa-
men 1985 in Hamburg arbeitete der gebür-
tige Westfale zunächst als Rechtsanwalt 
in der Hansestadt, bevor er zum Journa-
lismus zurückkehrte – unter anderem als 
Redakteur bei der Zeitschrift „Motorrad“ 
und Politikchef bei den „Bremer Nach-
richten“.  ←
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Personalwechsel bei den BG Kliniken: Münzberg übernimmt 
Geschäftsführung in Frankfurt – Reimertz koordiniert Bundes-
wehr-Kooperation 

Prof. Dr. Matthias Münzberg, bislang 
Chefarzt für Rettungs- und Notfall-
medizin an der BG Klinik Ludwigs-

hafen, übernimmt die Geschäftsführung 
der BG Unfallklinik Frankfurt. Er besetzt 

die Position von Dr. Christoph Reimertz, der 
seit 1. Mai 2023 neuer Koordinator für die 
Unternehmenskooperation der BG Klini-
ken mit den Bundeswehrkrankenhäusern 
in Deutschland ist. 

Matthias Münzberg ist wie Christoph 
 Reimertz Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie mit langjähriger Erfah-
rung im Krankenhausmanagement. In 
Ludwigshafen hat er maßgeblich die Ko-
operation mit den Universitätskliniken 
Heidelberg und Mannheim, den zustän-
digen Landesministerien sowie weiteren 
Partnern der BG Klinik verantwortet. Mit 
dieser Expertise soll Münzberg nun auch 
in Frankfurt am Main dafür sorgen, das so-
genannte Integrative Versorgungs modell 
der BG Kliniken im Rhein-Main-Gebiet 
weiter auszubauen. 

Die Kliniken der gesetzlichen Unfallversi-
cherung und der Sanitätsdienst der Bun-
deswehr kooperieren seit 2019 bei Themen 
wie Wissenstransfer, Forschung und der 

gemeinsamen Fort- und Weiterbildung 
von medizinischen Fach- und Führungs-
kräften. Außerdem arbeiten beide Partner 
an einer engeren Verzahnung ihrer medi-
zinischen Leistungsangebote.  ←
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Dr. Christoph Reimertz 


	DGUV forum 6/2023
	Inhaltsverzeichnis
	Editorial
	Schwerpunkt Überwachung und Beratung 
	Überwachung und Beratung im Wandel – die Zukunft hat bereits begonnen 
	Key Facts 
	Autorin/Autoren 

	Überwachung ist nicht gleich Überwachung 
	Key Facts 
	Autor 
	Zuständigkeiten 
	Aufgaben 
	Unterschiede bei der  Überwachung selbst 
	Strukturen 
	Personelle und finanzielle  Ausstattung 
	Unabhängigkeit der  Überwachung 
	Fazit und Ausblick 
	Fußnoten 
	Literatur 

	Betriebsbesichtigungen der Unfallversicherungsträger: praxisnah und effizient
	Key Facts 
	Autorin/Autoren 
	Praxisnähe 
	Partnerschaft auf Augenhöhe 
	Maßgeschneiderte  Überwachung 
	Methodenvielfalt im Kontext der Besichtigungen 
	Ausblick 

	Wo das Risiko am höchsten ist, da sind wir vor Ort 
	Key Facts 
	Autoren 
	Risikoorientierung hat Tradition in der Unfallversicherung 
	Unfallverhütung als Gemeinschaftsaufgabe 
	Werkzeuge der Aufsichts-personen 
	Einsatzmöglichkeiten für  künstliche Intelligenz 
	Fazit 

	Wir besichtigen auch unangekündigt! 
	Key Facts 
	Autor 
	Regelbrüche erfordern  Konsequenzen 
	Präventionsleistung Überwachung und Beratung 
	Unangekündigter Baustellenbesuch als Chance 
	Nachhaltiger Arbeitsschutz umfasst Sanktionsmöglichkeiten 
	Unangekündigte Überwachung inkludiert Beratung 

	Zwangs- und Bußgeld – ungleiche Instrumente für ein nachhaltiges Präventionshandeln 
	Key Facts 
	Autorinnen und Autoren 
	Anordnung 
	Zwangsgeld – ein Instrument mit Wiederholungseffekt 
	Literatur 
	Bußgeld – ein Instrument mit Sanktionscharakter 
	Fazit 
	Fußnoten 

	Spezialisierte Fachkräfte für die Überwachung 
	Key Facts 
	Autoren 
	AP-Ausbildung als Konzept des Kompetenzerwerbs 
	Fazit 

	Das Zusammenspiel der Präventionsleistungen – ein Gewinn für Kindertageseinrichtungen 
	Key Facts 
	Autorin 
	Kinder sind keine kleinen  Erwachsenen 
	„Hilf mir, es selbst zu tun“ 
	Beratung als Türöffner 
	Fazit 
	Literatur 
	Fußnoten 

	Lassen sich Erkenntnisse aus der Compliance-Forschung auf die Prävention übertragen? 
	Key Facts 
	Autorinnen und Autoren 

	Blick zurück nach vorn 
	Key Facts 
	Autor 
	Folgen des erweiterten  Präventionsauftrags 
	Die Bedeutung der Branchengliederung 
	Herausforderungen heute 
	Kernfragen der Zukunft 
	Zusammenfassung 
	Fußnoten 


	Agenda
	Nachrichten aus Brüssel
	Blei und Diisocyanate: EU plant neue europäische Grenzwerte 
	Autorin 



	Aus der Rechtsprechung
	Versicherungsschutz eines Chormitglieds auf dem Weg zum Adventskonzert einer Kirchengemeinde 
	Autorin 


	Personalia
	Verkehrsgerichtstag: Peter Mlodoch ist neuer Geschäftsführer 
	Personalwechsel bei den BG Kliniken: Münzberg übernimmt 





